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1. 

Merkblatt 
für den Apothekenbetrieb 

zur Kriegszeit. 
Das folgende Merkbl1a,tt ist nach dem goegen

wartdgen Stand·e neu bearbeitet. In Klammern 
sind die Nummern der Pharm. Ztg. angegehen. in 
denen Näheres üb-er den betreU-enden Gegenstand 
mit.geteilt ist. 

Beschlagnahmen. 
Altgummi. Gummiabfäll€ und Regenerate 

(1916 Nr. 28). 
Aluminium in fertigen, gebrauchten und un

g,ebrauchten Gegenständen. Der einstweilige 
Weitergebrauch ist zugelassen 11917 Kr. 19 und 401. 

Calciwn-Carbid (1917 Nr. 5). 
Chemikalien. Salpoeterstickstoff, Toluol, 

Japankampf~I\ Glycerin, Schwefel, Chlor. Jede 
Menge, Hierzu gehören: S a l p € t erst i c k
s toff in r.ein~:m, unreinen und gemischten sal
petersauten und salpetrigsaunm Salzen von 
Natrium. Kalium, Calcium, Ammonium, Baryum, 
Strontium, in r.einer, unr·einer (z. B. Abfallsäure) 
und g·emischter Salpet\lrsäuro jed€r Grädigkeit. 
rr o l u o 1 in rohem, gereinigtoem, reinem Toluol. 
Japankampfer in Japankampfer jeder Auf
hereitung, Reinheit und Form, gleichgliiltig, wo 
dioe Aufbereitung stattgefunden hat. GI y c € r in 
in reinem. unreinem und gemischtem Glyoorin mit 
20 P. c. und mehr Reingehalt. Schwefel in 
Schwefel und Schwefelkioes aller Art, in Zink
bl-ende, in schwefliger Säure, in reiner, unfleiner 
(z. B. Abfallsäure) und gemischlter rauchender 
und wässerig~r Schw.efoelsäure jeder Grädigkeit. 
ChI o r in flüssigem und gasförmig·em Zustand, in 
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Chlorkalk, in Lösungen von unterchloriger Säure 
und ihren Salzen, in r.einen, unreinen und g•emisch
ten chlorsauren und Überchlorsauren Salzen von 
Kalium, Natrium, Ammonium, Baryum (1916 
Nr. 19). 

Kaikao. Kakaopulver, Kaka,o,butt.er, Haf.er .. 
kakao und Nährkakao aller Art, Schoko·ladl€n aller 
Art, ausg.enommen Mengen von wenig,er al.s 10 kg 
j-eder WaTengattung (1916 Nr. 99•). 

Kork und Korkfabrikate, darunter n-eue und 
g,ebrauchte Korkst·o.pfen, ·ausgenommen Vorräte 
an neuen Korkstopf-en unter 25 kg und an g.e
brauchten unt·er 50 kg. Zugel.assen sind Weiter
verwendung sowie Veräußerung bis zu 10 p. c. 
der am 1. ·März 1917 vorhandenen J3-eständoe• (1917 
Nr. 19). Fr.eigahe.anträge zu richt·en a.n di.e 
Kriegswirtschafts A.-G. IHerlin W. 50, Nürn
·bergoer Platz 1. Formular·e lief-ert die Zen
tralst.eUe für Krieg:sheut.e iBerlin W. 66, Le.ipziger 
Straße 5 (1917 Nr. 39). 

Kupfer in F·ertigfabrikaten. die in Gewet be
betrielben henutzt werden, u. a. F·euel'lbuchsoen., De
stilllati.ons-, Extraktionsap•p.arate und Kühlvorrich
tungen, sofern das Kupfergewicht doer Bestände 
150 kg übersteigt (1916 Nr. 14). 

Metalle. Kupfoer (auch Kupfervitriol) über 
150 kg, Nickel über 20 kg, Zinn über 100 kg, 
Aluminium über 50 kg. Antimon über 50 kg1, Hart
blei über 600 kg (1916 Nr. 14). E.ine übersieht 
liber die Bestimmungen der a.llgemEinen Me
taUhes·chlagnahme kann unentgeltlich von 
der Metallmeldestelloe der K. R. A. des Kriegs
mini.steriums. Berliu W. 9, Potsdamer Straße 10/11, 
bezogen werd-en. 

öle und Fette. Absatzbeschränkung für die 
am 11. November 1915 mindestoens1000 kg betragen
den Vo.rrät·e (1915 Nr. 91). 

Platin, auch in Form von Blechen, Drähten, 
Tiegeln, Schalen, Laborato·riumsgoeräten, sowie in 
Salzen und Lösungen. Zulässig bleibt die Wei
terbenutzung im eigenen ß.etrioebe und die Ver
wendung für medizinische (aber nicht zahnärzt
liche) Zwecke (1916 Nr. 72). 

Schmiermittel. Zu Schmierzwecken geeignete 
Mineralöle., Mineralölerzeugnisse, Mineralölrück
stände und Starrschmieren, auch Natur- und Kuns.t
vaselin. Vasoelinöl. flüssiges Paraffin. Zulässig 
bleibt Verkauf und Lieferun.sr auf Freig,aboeschoein. 



Letzte,re zu beant:rm,g·en he·i der Kriegsschmieröl
Gesellschaft Berlin W. 8, Kanonierstraße 29/30 
(1916 Nr. 74, 75, 77, 82, 84 und 101). 

Buchführung. 
Branntwein. Nur in solchen .Aipotheken, die 

Großhand-el mit Branntwein oder Gro.ßherstoellung 
branntwoeinhaltiger PräpaTate betreiben (1H17 
Nr. 27). 

Calcium-Carbid bei Mengen über 50 kg (19·17 
Nr. 5). 

Chemikalien. Salp·eterstickstoff, Toluol, 
Japankampfer, Glycerin, S.chwefel, Chlor (Be
griffserläut.erung s. unter "Bes.chlagnabmen"). Jede 
Menge. Auch Aktenhaltung (1916 Nr. 19). 

Drogen und Chemikalien. Sal'Varsan und 
Neos·alvarsan b-ei Mengen über je 50 Röhrchen, 
Chinin und Chininsalze uher je 10 kg. Srom
kalium und Bromnatrium über je 100 kg, Mor
phin und Morphinsaloo tiher je 2· kg. Codein und 
Codeinsalze uber je 1 kg. Cocain und Coca:in
salze üboer je 1 kg. Peruhaisam über 10 kg. 
A.ootylsalicylsäure und Aspirin über je 50 kg. 
Pyramidon über 5 kg (1917 Nr. 22 und 23). 

Holzverkohlungserzeugnisse und andere Che
mikalien. Hnlzge.ist, Methylakohol, Vor-, Mittel
und Nachläufe von Holz.gei,S't, essigsaurer Kalk, 
Aceton, Vor. und Nachlau.f.c von Aceton. Essig
säure, Essigäiher. Fonruald·ehyd, Paraformalde
hyd, Amyalcetat, künsüicher K·ampfe·r, Borsäure, 
Borax, perborsaure Salm, Bor in Erz.en und 
Erden, sämtlich bei V nrhandensein bestimmtocr 
groß,er Mengen (1917, Nr. 45). 

Kakao wtd Schokolade, auch Kakaobutter über 
Mengen von 25 kg und mehr jeder Warengattung 
(1916 Nr. 49). 

Kautschuk. Chirurgische und andere Waren 
aus Kautschuk, Gummi, Guttapercha, Balata und 
Asbest (1916 Nr. 14). 

Kork und Korldabrikate, darunter neue und 
gebrauchte. Korkstopf.en, ausgenommen Vorräte 
an neuoen Korkstopfen unter 25 kg und an g.e
brauchten unter 50 kg (1917 Nr. 19). 

Kupfer in Fertigfabrikaten, di·e in Gewerbe
betrieben benutzt werden z. B. DestillatiollB- und 
ExtraktiolliSapparate, KühL und Heizvorrichturu
gen usw., sofern das Kupferg,ewicht der Be
ständJe 150 kg übersteigt (1916 Nr. 14). 
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Metalle. Kupfer (auch Kupfervitriol) über 
150 kg, Nickel über 20 kg, Zinn üb~r 100 kg, 
Aluminium über 50 kg. Antimon über 50 kg, Hart. 
bl~i über 600 kg (1916 Nr. 14). 

Opium, Morphin und dioe übTigen Opiumalka
loid.e, Cocain und a.na:loge Ecgoninv.erbindungen 
snwioe deren Verbindungen und Zuhere.itungen. 
Beim Großhandel in Preußen, Anhalt und Sachscn
Meiningen (1917 Nr. 36 und 43). 

Platin, auch in Form von Bloechen, Drähten, 
Tiegeln, Schalen, Labara toriumsgeräten, sowioe in 
Salz~n und Lösungen (1916 Nr. 72). 

Scluniermittel. Zu Schmierzwecken geeignete 
Mineralöle, Mineralölerzeugnisse, Mineralölrück
stände uud Starrschmieren, auch Natur- und KUllst. 
vaselin, Vaselinöl, flüssiges Paraffin. sofoern die 
Gesamtmengoe aller Schmiermittel 500 kg über
steigt oder sofoern die Mineralöle usw. auf Grund 
ein~s Fr.eigabescheins bezogen sind (1916 Nr. 78 
und 84). 

Seife, Seifenpulver und andere foetthaltige 
Waschmittel. über Bezug und monatlich~n Ab
s.atz in Bayern, Hamburg, Moeckl·enburg-Schwerin, 
Pro~:mßoen, .SachS€n-Weimar und Württember,g· (1916 
Nr. 88 Ulld 92, 1917 Nr. 9, 15, 23 und 40). 

Bestimmte V.O'rsch.riften über d'i.e Art und Fo,rm 
der Buchführung sind: (ahges•ehen von der Seifen
ko-ntrolle in Berlin, 1917 Nr. 34) zumeist 
nicht gegeben. lEs soll nur aus d~n 
Bü-chern zu oer,s,ehen sein: jede Änderung 
d.er Vorratsmeng-en und ihre Verwendung, 
Danach sind einzutragen: .der Bestand bei Ein
richtung des Buches, sowie die fortlauf~nden Zu
gänge und Abgäng-e und deren Verw~ndungs
zweck. Angesichts der Eigenart des Apotheken
betriebes wird ·es aber nicht nötig sein, jede ein
zelne Y.e11woend.ung einer kl.einen Moenge zu 
buchen, sondern es dürfte genügen, den G~samt
verbrauch innerhalb bestimmter Zeiträume 
(Woche oder Monat) unter kurzer Angabe des 
Verwend ungszw~cks (Rezeptur, Hand verkauf, 
Darstellung von .... ) einzutrag-en. 

Höchstpreise. 
Apfel- und Birnenwein. 1 Flasche 80 Pf. 

(1917 Nr. 29). 



Benzin. Die Preisbestimmungen der Arznei
taxe werden nicht berührt 11916 Nr. 45, 58 und 63). 

Benzol und Solventnaphtha. Diejenig·en Mengl(m 
Reinbenzol, Reinxylol usw., drie zu pharmazll.3uti
schen Zwecken freig·egeben werden, unt·erliegen 
den Preisbestimmungen der Arzneitaxe (1915 
Nr. 64, 1916 Nr. 89). 

Blei (1916 Nr. 28). 
Cumaronharz (1916 Nr. 83). 
Eichenrinde (1917 Nr. 24). 
Gold (1917 Nr. 14). 
Hafermehl und andere Hafernährpräparate 

( 1916 Nr. 90). 
Honig für Bayern (1916 Nr. 72 und 76). 
Kalisalze (19117 Nr. 12). 
Kunsthonig (1916 Nr. 94). 
)Jetalle (Kupfer, Messing. Bronzoe, Rotguß, 

Aluminium, Nickel1, Antimon und Zinn). Antimon. 
crud. (Schw-ef·elantimon mit mindestens 68 p. c. 
Antimongehalt) 60 M. für 100 kg (1916 Nr. 63 
und 65). _ 

Petroleum (1915, Nr. 56). 
Salatöl-Ersatzmiftel für Hessen (1917 NT. 3 

und 35). 
Schwefelsäure und Oleum (1916 Nr. 30 und 89). 
Seife und Seife·npulver. K.-A.-Seife: 40 Pf 

für 100 g, K.-A.-Seifenpulver: 30 Pf. für 250 g, 
FeinseHe 12 iM. für 1 kg, ferner Ke·rnse·if.e und 
Schmi-ers-eife (1916 Nr. 61. 1917 Nr. 38). 

Soda (1916 Nr. 45, 54 und 103) . 
.Spiritus. Preisfestsetzung·en für Lief-erung 

an Ap.o1hek-en (1917 Nr. 22). 
Süßstoff. 1 Röhrchen Tabletten 2'5 Pf., 

1 Schachtel mit1 10 Röhrchen 2 M, 1 Röhrchen mit 
5 g Kristallsaccharin 1 M. (1917 Nr. 4 und 19). 

Verbandstoffe. Im Verkehr mit Wied-erver
käufern (1916 Nr. 63). 

'Vasch- und Reiniguß.gsmit1el, feHlose (1917 
Nr. 34). 

'Veizengrieß. B-eim Verkauf an Verbraucher 
56 Pf. pro Kilo (1916 Nr. 91). 

Zink und Zinklegierungen (1917 Nr. 10). 
Zündwaren (1916 Nr. 103). 
Fern-er die allgem-ein€n Verordnung-en geg-en 

übermäßige Preisford-erung für Gegenständ-e des 
täglicheDJ Bedarfs und des Kriegsbedarfs (1916, 
Nr. 32 und 71) sowie gegen die nachträgliche 
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Preiserhöhung von Gegoenständen des tägUchen 
Bedarfs, die zum Weiterverkauf unter Fest
setzung eines Kleinverkaufspreises geliefert wor
den ,sind (1916 Nr. 42 und 51). Ein alphabeti
sches Verzeichnis der Gegenstände, für woelch€ 
reichs,goesoetzliche HöchstpT,eise vorgeschrieben und 
im Reichsg.esetzb1att oder im Zentralblatt für das 
Deutsche Reich veröffentlicht word.en sind, ist 
im Verlag von Georg Nauck (Fritz Rühe). 
Berlin SW. 68, Charlott'enstraße 74/75, von der 
Y olks·wirtschaftlichen Abt-eilung d.es' Kriegs-ernäh
rungsamtes herausgegeben worden. 

Meldungen. 
Calcium-Carbid bei Mengen über 50 kg. Bis 

zum 6. ieden Monats an die Kri-egscheroikalioen
Akt.-Ges. Abt. 0 a., Berlin W. 9, Köthoener Str. 1 
bis 4 (1917 Nr. 5). 

Cbemikalien. Salpeterstickstoff von 75 kg 
nb, Toluol von 20 kg ab, Japankampfer von 20 kg 
ab, Glycerin von 50 kg ab, Sdhwefel von 1500 kg 
ab, Chlor von 125 kg ab (Segriffs,erläuterung s. 
untoer .,.Beschlagnahmen''). Bis zum 10. jeden Monats 
an die Krieg1schemikalien-Akt.-Ge.s., B.erlin W. 9, 
Köthenoer Straße 1-2 (1916 Nr. 19). 

Drogen und Erzeugnisse aus Drogen. 125 
verschiedene Arten von Dro.gen, Chemikalien und 
pha~mazeuhschen Zuber-eitung-en bei Vorhanden
sein ·bE:stimmter Mengen. Ausgenomm-en sind 
Vorräte in Form von PiHen, Pastillen, Tabletten 
usw der Klasse 1 a bis 53 e. Bis zum 1. April 
und 1. Oktober jeden Jahres an die Medizinal
~'~ bteilune: des Preußi~chen Kri-ee:sministeriums, 
Berlin W. 9, Leipziger Platz 17 (1917 Nr. 22 und 231. 

Holzverkohlungserzeugnisse und andeiJ"e Chl'
mikaUen. Holzge.ist, Methylakohol, Vor-, Mittel
llud Nachläufe von Holzgoe.ist. essigsaur,er Kalk. 
Aceton. Vor- und Nachläufe von Aceton, Essig
,Räure. Essie:äther. Formaldehyd, Paraformaldl(:'
h~yd, Amylac-etat. künstHcher Kampfer, Borsäure. 
Borax, perborsaure Salze, 'Bor in Erzoen und 
Erdl{'n, sämtlich bei Vorhandensein hes·t.immter 
großer Mengen. Bis 10. Juni und 10. Dez.ember 
jeden .J.ahres an die Kriegsrohstoffabteilung 
(Sekt. Ch.) des Preußischen Kr.iegsministeriums, 
Berlin s"r· 48. Ve·rl. Hedemannstraße 10 (1917. 
Nr. 45). 
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Kautschuk. Chirurgische und andere Waren 
aus Kautschuk, Gummi, Guttaperch81. Balata und 
Asbest. Bis zum 10. jeden graden Monats (Foe
bruar, April, Juni usw.) an die Kaut
schuk-Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung 
des Kriegsministeriums, Berlin W. 9, Potsdamer 
Straße 10/11 (1916 Nr. 14). 

Metalle. Kupfer (auch Kupfervitriol) über 
150 kg, Nickel über 20 kg_ Zinn über 100 kg, Alu
minium über 50 kg_ Antimon über 50 kg, Hartblei 
über 600 kg bis zum 15. jeden ungraden Monats 
(Januar. März, Mai usw.) an di-e Metall-Melde
stelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung d-es Kriegs
mini,steriums, Berlin W. 9, Potsdamer Straß,e 10/11 
(1916 Nr. 14). 

Ölfrüchte aus Raps. Rübs·en, Hedoerich. ·Ravi
son, Sonn€nblumen. weißem und braunem Senf, 
lDotter, Mohn, Lein und Hanf. Bis rum 5. jeden 
Vierteljahres an den Kriegsausschuß für pflanz
liche und tierische öl-e und F-ette G. m. b. H. in 
Berlin NW. 7. Unter den Linden 68. 

Platin. auch in Form von Bl-echen, Drähten, 
Tiegeln, Schalen, Laboratoriumsgeräten. sowie in 
Salzen und Lösungen, sofern der Platingehalt 
aller Bestände mehr beträgt als 10 g. Bis zum 
15. jeden ungraden Monats (Januar, März, Mai 
usw.) an die Metall-Mo,bilmachungsstelle der 
K:riegs-Rohstoff-Abteilung des.Kriegsministeriums, 
Berlin SW. 48. Wilhelmstraße 20 (1916 Nr. 72). 

Schmiermittel. Zu Schmierzwecken geeignete 
Mineralöle. Mineralölerzeugnisse. Mineralölrück
stände und Starrschmieren. auch Natur- und Kunst
vaselin, Vaselinöl, flüssiges Paraffin, sof-ern die 
Gesamtmenge aUer Schmiermittel 500 kg oder 
mehr beträgt. Bis zum 10. jeden Monats an die 
Kriegsschmierö1-Gesellschaft. Berlin W. 8. Ka
nonierstraße 29/30 (1916 Nr. 78 und 84). 

Verkehrsbeschränkungen. 
Alkoholbaltige Feldpostpakete. Zahlrekh-e 

Ankündigungsverhofe (1917 Kr. 21). S R-eite 28 
Ankündigunfl von Arzneimitteln und Heil

methoden. Zahlreiche -einzelne Beschränkungen 
und Voerbote (1917 Nr. 20 und 21). S. auch unter 
,.Arzneimittelhandel" und Seite 19. 

Arzneilieferung für ~lilitärbehörden im 
XVII. A. K. Verbot, hierbei höhere Preise zu 
ford-ern, ·als sie nach den allg-emein gültigen 
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Grundsätzen für Krankenkassen zulässig sind 
(1917 Nr. 28). 

Arzneimittel. .Allgemeine V er kehrs beschrän
kungen s. unter Ankündigung, Arzneilieferung, 
Ar·znoeimittelhandel, Ausfuhr, Heilmittel. Kampfer, 
öle und Fette, Schweineschmalz. 

Arzneimittelbandet Der Groß- und 
Zwischenhandel mit Arzneimitteln unterliegt, 
soweit •er nicht schon vor d·em 1. August 1914 
ausgeübt worden ist, der Erlaubnis. Verbot, in 
Zeitungsinseraten sich ohne behördliche Erlaub
nis zum Erwerbe von Arzneimitteln zu erbieten, 
zur Abgahe ·von Preisangeboten auf Arzneimittel 
aufzufordern. bei Ankündigungen über Veräuße
I'Ung von Arzneimitteln Preise anzugeben (1917 
Nr. 26. 27 u. 28). Behörden, welche die Erlaubnis 
erteilen (1917 Nr. 38 und 39). S. Seite 45. 

Aspirin als Liebes~abe. Ankündigungsverbote 
im I. und VI. Armeekorp1s S. SeHe 21 und 23. 

Ausfuhr. Verboten ist die Ausfuhr und Durch
fuhr aller Arznei- und Verbandmittel, chemischen 
und pharmazeutischen Erzeugnisse, ferner von 
kosmetischen Mitteln, Riechstoffen usw.(1915 Nr. 71, 
1916 Nr. 59 u. 100). Ausfuhrbewilligungen in ein
zelnen Fällen durch die Zentralstelle für Aus
fuhrbewilligungen für die chemische Industrie, 
Berlin W. 10, Sigismundstraße 3 (1916 Nr. 18). 
Zugelassen ist die Arzneiausfuhr an Österreichi
sche Grenzbewohner (1916 Nr. 94). 

Bienenwachs. Lieferungspflicht an die Kriegs
schmieröl-Gesellschaft m. b. H. in Berlin auf deren 
Verlangen. Anzeigepflicht bei Einfuhr aus dem 
Auslande (1917 Nr. 29). 

ßorax. Bei der Lieferung von Borax durch 
die Hageda wird den Apothekern zur Pflicht ge
macht. ihn nur zu med iziniscb.en Zwecken, nicht 
als Waschmittel oder für technische Zweck~, zu 
verwenden. 

Branntwein. a. Zahlreiche einzelne V·eroTd-
nungen mit weitgehenden Beschränkungen der Ab
g~ahe von Trinkbranntwein 'tmdSpiritus(1915 Nr. 86). 
b. Verbot. den von der Spiritus?.entrale bezogenen 
Branntwein zu anderen als den im Bestellschein 
angegebenen Zwecken zu b-enutzen. Zur Arznei
mittelherstellung gehören auch die nicht offizi
nellen Heilmittel. Unverarbeiteten Branntwein 
dürfen die Apotheker nur abgeben: in Mengen 
von nicht mehr als 2 1 im Einzelfalle an Arztoe. 
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Zahnärzte, Ti-erärzte und Hebammen sowie auf 
ärztliches, zahnärztliches oder tierärztlich€s R e -
z e p t (1915 Nr. 58, 1916 Nr. 32 und 36, 1917 Nr. 8). 
c. Spiritusv-ersorgung der Apotheken erfolgt nach 
dem Bedarf d€s Betri-ebsjahr€s 1913/14 (1917 Nr. 8 
und 22). d. Lieferung von \Brennspiritus an klei
vere Apoth-eken (1916 Nr. 84). €. Besrtimmungen 
über den V er kehr mit Brennspiritus. (Flaschen
spiritus). Ahgahe erfolgt zum Proeise von 56 Pf. 
pro L·iter gegen Bezugsmarken nur zu Koch
zwecken, und von 1,50 >M. pro Lit.er ohne Marken 
(1916 Nr. 42 und 88, 1917 Nr. 37). S. Seite 33. 

Chemikalien. Salpeterstickstoff, Toluol, Ja
pankampfer, Glycerin. Schwefel, Chlor (Begriffs
erläuterungs. unter "Beschlagnahmen"). a. Ver
kauf und Lieferung (V€rsand) im Inlande ist bei 
Salpeterstickstoft Toluol, Schwefel und Chlor 
ohne Erlaubniss·che.in gestattet. Bei Japankamp
fer und Glycerin nur auf Grund von Erlaubnis
scheinen, falls die monatliche Gesamtmenge mehr 
b-eträgt als 0,5 kg Kampferinhalt. bzw. 1 kg 
Glycerininhalt, b. Verarbeitung undVerbrauch 
ist nur auf Grund von Erlaubnisscheinen gestattet, 
es sei denn, daß der monatliche Gesamtverbrauch 
kleiner ist als 1 kg Salpeterstickstoff, 1 kg Toluol, 
0,05 kg Kampfer. 0,1 kg Glycerin, 50 kg Schwoefel, 
25 kg Chlor (1916 Nr. 19). Der Apotheker 
i s t "Verbraucher", für ihn gelten also die 
Angaben unter b. Die Anträg·e für die Erlaubnis
scheine s.ind bis zum zweiten Ta~ des einem Zu
teilungsz-eitraume voraufgehenden Monats bei den 
Y c r t r n u e n s m ä n n e r n einzureichen. V er
trauensmänn-er sinrl für Salpeter: Geh. Rat 
I )r. Oppcnhei.m, KriegsiCh.emikalien -Akt. - G-E:s., 
Verteilungsstelle für Stickstoff, Berlin W. 9, 
Köthener Straße 1-4; für Toluol: Geh. 
Ober- Reg.- Rat M-ent-a._ Kriegschemikalien
Akt.-Ges.; für Japankampfer und Glycerin: 
Hageda. Hand>elsgesellschaft Deutscher Apothe
ker; für Sehwrfcl: für Ost: Direktor Viett, für 
'\Vest: Generaldirektor Plieninger, Kri-egschemi
k::dien-Akt.-Ges., Verteilungsstelle für Schwefel
inhalt, Berlin W. 8, Kanonierstraße 45; für 
Chlor: Generaldirektor PJi.eninger, Chlorkommis
sion der Kri-egsehoemikalien-Akt.-Ges., Frankfurt 
a. M., Gutleutstraße S1. Die Lieferung von 
Glyoorin, Japankampfer, Salpeter, Schw-efel an 
Apnthek.en ist der Hageda üb-ertragen. Bei d€r 



-10-

Lieferung von Glycerin wird den Apüthoekern tzur 
Pflicht gemacht. dasselbe nur auf ärztliches. Re
z.ept (gleichviel oh zu innerlichem oder äußer
lichem Gebrauch) abzugeben, bei der Lieferung 
von Salpoeter. denselben nur zu medizinisehoen 
Zwecken, nicht zum Pökeln von Fleisch zu ver
wenden. Um rechnun g s t a feIn für Schwe
fel (1915 Nr. 70), für Salpeterstickstoff und Chlor 
(1916 Nr. 28). 

Chlor s. Chemikalien. 
Cocain s. Opium. 
Desinfektionsmittel Verbnten ist die Her

stellung. (außer von Kresolseifenlösung) unter 
Verwendung pflanzlicher oder tioerischer Öle und 
Fette (1916 Nr. 37, 39 und 42). 

Einfuhr. Verboten ist die Einfuhr künstlicher 
Riechstoffe sowie von RieciD- und Schönhoeitsmitteln 
(1916 Nr. 18 und 19). Ferner von Geheimmitteln 
(1916 Nr. 92 und 101). Die Einfuhr aller s-onsti
ger Waren ist nur mit Genehmigung de.s Reichs
kommissars für Ein- und Ausfuhrbewilligung zu
lässig (1917 Nr. 6). 

ErsatzmitteL Konz.ess.ion&pfHcht in Baden, 
Elsaß-Lothringen und Bayoern, Meldepflicht in 
Sachsen und Württemberg (1917 Nr. 11, 20, 23, 27. 
29 und' 39). Einwirkung der Ve<rordnungen a:uf 
Apotheken (1917 Nr. 32, 33 und 35). 

Fette s. Öl>e u. Fette sowie SchiW·eine.schmalz. 
Franzbranntwein. Ve~bo:t d.er Herstellung 

aus d·em für Heilmittel freigegebenen Alkohol 
(1916 Nr. 101). 

Geheimmittel Einfuhr verboten (1916 Nr. 92 
und 101). 

Geschäftsschluß. Apotheken sind von d·em 
Sieben-Uhr-Geschäftsschluß ausgenommen (1916 
Nr. 101). 

Gifthafer. Herstellungsverhot in Bayern 
(1917 Nr. 7). 

Giftweizen. Herstellungsverrbot in Bayern und 
Elsaß-Lothringen (1915 Nr. 91, 1916 Nr. 21 und 
82). 

Glycerin s. Chemikalien. 
Gummisauger. Lieferungszwang der aus dem 

Ausland eingeführten Gummisauger an dioe Han
(lelsgesellscha:ft Deutscher Apothekoer, welche sie 
den Verbrauchern durch die Apotheken zuzufüh
ren ha.t. Abgabe in Apothek·en rnu goegen Vorzei
gun.u; des Gebur.tsscheines und nur für nicht 
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über oein Jahr alte Kinder, für ein Kind das erste
Mal nicht mehr al1s zwei Sauger, fernerhin nur 
gegen Rückg·a.be der früher bezogenen. Bestel
lung nur bei Hageda-Berlin (1916 Nr. 64). 

Haferpräparate und Gerstenmehl Abgabe in 
Sachsoen nur auf ärztliches Rezoept unter Aufbe
wahrung der Rezepte (1917 Nr. 37). Anderwärts 
in ähnlicher Weise durch die Kommunalbehörden 
geregelt (1917 Nr. 17). 

Rarlerner öl. Ankündigungs- und Vertriebs
verhot im VII. Armeekorps (1916 Nr. 43). 

Harze. Rohharz, das sich zur Herstellung 
V"on Kolo·phonium eignet. sowie Kolophonium. 
Schellack, Traganth, Mastix, Gummi arabicum, 
Gummi-Gutti. Ca,rnaubawachs, Japanwachs, chine
sisches Wachs. Lieferungspflicht für V onät.e 
von 10 kg und mehr an den Kriegsausschuß für 
pflanzliche und tierischoe Öle und F€ttoe. Anzeige
pflicht bei Einfuhr aus dem Auslande. Verhot 
der gewerblichen Verarheitung von Rohharz ohne 
Zustimmung des Kriegsausschusses (1916 Nr. 74, 
1917 Nr. 9 und 10). 

Heilmittel gegen Geschlechtskrankheiten. 
Abtreibungs-.,, antikonzeptionelle Mittoel u. dergl. 
Zahlreiche ein»:elne Verkehrsbeschränkungoen hetr. 
Ankündigung und Abgabe. S. Seite 19. 

Honig. Verkehrsregelung in Bayern (1916 
Nr. 47). 

Japankampfer s. Ch€mikalien und Kampfer. 
Kakaoschalen. Verkehrsverbot für gepulverte 

Kakaoschalen oder Erzeugnisse, dioe mit gepulver
ten Kakaoschalen v·ermischt sind (1915 Nr. 68). 

Kampfer. natürlicher. Verwendung nur zur 
Herstellung von Arzneien oder Arzneimitteln für 
den inneren Gebra·uch bei M-enschen einschließlich 
Einspritzungl€n unter die Haut und in die Blut
bahn. Abgabe nur auf j~desrmal erneutes Rezoept 
eines Arztes oder Zahnarztes. Für alle anderen 
arzneUichen Zweck-e ist künstlicher (synthetischer) 
Kampf,er zu verwenden (19'17 Nr. 15 und 16). S 
auch unter Chemikalien. 

Kampferöle. Abgabe nur auf Rezept eine& 
Arztes zur subkutanen Einspritzung (1916 Nr. 37). 

Ka~rtoffelstärkemehl. Verteilungsstoelle bei 
der Hagoeda-·Berlin. Freigabe nur für innerlich 
anzuw-endende H€ilmittel (1917 Nr. 8 und 10). 

Kinder- und Kraftmehle unterlie.goen kemer 
Abg1a,bebeschränkung (1915 Nr. 57 und 67). 
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Knochen, Kno·chenerzeugniss-e und Knochen
fette, Wollfett und Tran usw. Lief.erungspflichrt 
bei Anfall von 100 Kilo an den Kri-egsausschuß 
für pflanzliche und tierische Öle und Fette G. m. 
b. H. in Berlin (1917 Nr. 16). 

Kosmetische Mittel. Verhot•en: a. die Aus
fuhr, Durchfuhr und Ein:liuhr (1916 Nr. 18, 19 
und 59), b. die Her:st.ellung untoer Voe.rwendung 
pflanzHcher und ti-erischer Öl·e und Fette sowie 
von Wollrfoett und Zuck·er (191·6 Nr. 37, 39, 42 
und 82). 

Kresolseifenlösung D. A.-ß. Abgab-e nur in 
Apotheken und nur auf Rezept eines beamtet-en 
Arztes an Hebammen (1916 Nr. 37 und 72). 

~Iineralöle, Paraffin, Montanwachs·, Erd
wachs, sowie min"eralisches Rohöl und Erz.eugnisse 
daraus. Lieferungspflicht bei !Einfuhr aus dem 
Auslande oder he.i Besitz im Inland an die 
Kri-egsschmieröl-Gesellschaft m. b. H. (1917 Nr. 7 
und 18). 

Morphin s. Opi'llJll. 
Nährmittel, diätetis:che. Äußere Kennz·e·ichnung 

der Packungen (Angabe· von F'irma, Inhalt und 
Preis) und Verbo,t d-er Beseitigung oder 
Unkenntlichmachung einer Preisangabe durch 
Überklebezettel (1916 Nr. 44, 45, 49, 56, 57, 62 
und 79). 

Natriumhydroxyd (Ät,znatron, Seifoenstein) 
und Natronlauge. Abga,be in Anhalt, Braun
schweig, Me·cklenburg-Schwerin, Sachsen-Gotha 
und Württemberg zu gewerblichen usrw. Zw-ecken 
nur gegoen poliz-eilichen Erlaubnisschlßin (1917 
Nr. 28, 36, 37 und 39). 

Noordyl. Vertriebsverbot für Berlin und 
Brandoenburg (1917 Nr. 9). 

öle und Fette. pflanzliche und tierische. Voer
bot.en zur Herstellung: a. von äußerlichen Arznei
mitteln, kosmetischen Mitteln, Desinfektionsmit
teln sowie Seifen und anderen Waschmitteln 
(außer Kresolseifenlösung. Kampferöle und Sei
fenspiritus) (1916 Nr. 4, 37, 39, 42 und 61). b. 
zu zahlreichen technischen Zwecken (1916 Nr. 84). 
Verteilungsstellen für Apotheken sind die Hageda 
und d·er Verein der Dro.g-en- und ChemikaHen
Gro.ßhändler. Freigabe nur für zug.el·ass.ene 
medizinische Z·weeke· (1916 Nr. 7). S .. auch 
Speiseöle und Schweineschma1z.. 
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Ölfrüchte aus Ravs, Rübsen, Hed.erich, Ravi
sont Sonn.enblumen, weißem und braunem Senf, 
Dotter, Mohn, Lein und Hanf. Lieferungs.pfUcht 
an den Kriegsausschuß für pflanzliche und iÜeri
sche Öle· und Fette, ausg-enomm.en Leinsamen bis 
5 Dopp.elzentner. 

öl- und Fettsäuren. aus pflanzlichen oder tie
rischen Ölen und Fetten gewonnene. Verboten 
zur Herstellung von Seifen und anderen Waschmit
mitteln (1916 Nr. 61). 

Opium, Morphin und dioe übrigen Opium
alkaloide, Cocain und analo.g zusammengesetz.te 
Ecgoninverbindungen sOrwie deren Verbindungen 
und Zubereitungen. Abgabe außerhalb des Groß
handels nur in Apotheken und nur als Heilmittel, 
im Großhandel nur an Apotheken und an mit 
Erlaubnis·schein versehene Personen (1917 Nr. 25. 
28 und 36). Behörden, welche die Erlaubnis er
teil.en (1917 Nr. 40). 

Petroleum. kbga.beverho1t vom 1. April bis 
31. August 1917 zu Leuchtzwecken an Wiederver
käufer und vom 1. Mai bis 31. August 1917 auch 
an Ver.braucher (1917 Nr. 24). 

Plagin. Zahlreiche Verbote (1916 Nr. 31). 
Salpeter s. Chemikalien. 
Salvarsan. Verkehrsbeschränkung 1m II. A. K. 

Apothekoenbesitz.er dürfen Salva,rsan nur an Ärzte 
oder Ti.erärzt.e abgeben, Ärzte und Tierärzte es 
nur zu Heilz,woecken v.erwenden. Elin- und Aus
fuhr in und auS' dem Korps·bereich nur mit Zu
stimmung des Generalkommandos (1917 Nr. 20). 

Schmierseife (Sapo kalinus venalis). Abgabe 
verboten (1916 Nr. 61). 

Schwefel s. Chemikalien. 
Scbweineschmalz. Butter., Margarine, Speck, 

Rinder_ und· Schaffett usw. Verboten zu allen 
technischen Zwecken einschließlich Heilmittel 
(1916 Nr. 4 und 61). 

Seile. Verboten: a. Die Verwendung von 
Mehl zur Herstellung von Seife (1915 Nr. 16); b. 
di~ Verwendung pflanzlicher und tierischer Öle 
und Fette sowie daraus gewonnener öl- und Fett
säuren zur Herstellung von Seife und anderen 
Waschmitteln (1916 Nr. 61); c. die Abgabe von 
Seifen, auch medizinischen, und anderen fetthal
tigen Waschmitteln anders als gegen Seifenkarte 
bis 50 g pro Monat; d. die Abgabe von Schmier
seife (Sap() kalinus venalis) (1916 Nr. 61), doch 
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darf auf Zusatzseifenkarten für Kralltke und 
Krankenhäuser statt K.-.A.-Beif.e Kalri&eife. ab
geg,eboen werd-en (1916 Nr. 102). S. auch Soda .. 

Soda. Seife und sonstige Waschmittel. Vor
Fwhriften über äußere Kennzeichnung der 
Packung-en (Angabe von Füma, Inhalt und Preis). 
Verhot .d;er Beseitigung oder Unkenntlichmachung 
einer Preisanga.be. durch überkJ.e,bezettel (1916 
Nr. 86). 

Speiseöle. Abgabe nur gegen Foettkarte, so
weit diesbezügliche Anordnungen der Regierun
gen oder Kommunalverbände vorliegen. 

Spiritus s. Branntwein. 
Süßstoff. a. Zugelassen zur Herstellung von 

Limonaden, natürlichen und künstlichen Frucht
säften aller Art (ausgenommen solche Frucht
sirupe, die dazu bestimmt sind, bei der Herstel
lung von Arzneien Verwendung zu finden), 
Dunstobst, Kompott, Schaumwein und schaum
vreinähnlichen Getränken, Wermutwein, Likören, 
Bowlen (Maitrank) Punschextrakten aUer Art 
sowie Grundstoffen für solche und ähnliche Ge
tränke, Obst- und Beerenweinen. Essig, Mostrich 
und Senf, Fischmarinaden, Kautabak, Mitteln zur 
Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des 
Haar-es, der Nägel oder d·er Mundhöhle, Obergäri
gP-m Bier, sowi-e zur Verwendung in Haushaltun
g.en und: Gastwirtschaften. Deklaration n:icht 
erforderlich (1916 Nr. 36, 45, 49, 51, 
60. 63. 77). b. vYieder zugelassen zur Herstellung 
von Lebertran- und Ricinusölzubereitungen sowioe 
von Süßöl (1916 Nr. 25 und 31). c. Beschränkung 
der Süßstofflieferung an Apotheken auf den Frie
den.sboeda,rf (1916 Nr. 77). d. Abgabe in Apoihe·
k-en (auß-er doen Kommunalpackungen) nur gegen 
Bezugsschein od€r Rezept e.ines Arztes, in letz
terem FaUe höchstens 15 g Gehalt an raff. 
Saccharin pro Rezept (1916, Nr. 104, 1917 Nr. 19). 

Terpentinöl und Kienöl. Lieferungspflicht 
des aus dem Ausland -eingeführten, sowie d-es im 
Inland gewonnenen Terpentinöls und Kienöls· an 
den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische 
öle und Fette G. m. b. H. in Berlin (1917 Nr. 16). 

Toluol s. Chemikalien. 
VerbandmitteL Ausfuhr und Durchfuhr ver

boten (1915 Nr. 71). 
Verbandwatte. Beliefe·rung der Apotheken 

in Notfällen durch die Vereinigung Deutscher 
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Verbandwattefabrikanten, Berlin W. 66, Wilhelm
straße 91 (1916 Nr. 80, 1917 Nr. 7). 

Wasch- Wld Reinigungsmittel, fettlose. Ver
bot der Verwendung, des Wortes "Seife", sowie 
des Wortes ,,Soda'' außer für kaustische, kalzi
nierte, Kristall- und Feinsoda. Vertri-eb nur mit 
Zustimmung des Kriegsaus,schuss.es für pflanz
liche und tier:ische Öle und Ftette. VorschriHen 
über Form, Packung und Bezeichnung (1917 
Nr. 34). S. auch Soda. 

Wollfett und· wolUetthaltige Salben. Verboten 
zur Herstellung von kosmetischen und anderen 
nicht zu Heilzwecken dienenden Mitteln (1916 
Nr. 37). 

Zucker. a. Verbot·en zur gewerblichen Her
stellung von natürlichen und künstlichen Frucht
sirupen aller Art, mit Ausnahme solcher, die da
zu bestimmt sind. bei der Zubereitung von Arz
neien verwendet zu werden, sowie von Limona
den oder deren Grundstoff.en, gezuckerten Früch
ten, überzuckerten Mandeln und Nußkernen, 
Fruchtpasten, Geleefrüchten, Pralinen, Schaum
wein und schaumweinähnlichen Getränken, deren 
Kohlensäuregehalt ganz oder teilweise auf einem 
Zusatz fertiger Kohlensäure beruht. W.armutwein 
und wermutähnlichen.. mit Hilfe von weinähn
lichen Getränken hergestellten Genußmitteln, 
Likören und süßen Trinkbranntweinen aller Art, 
Bowlen, Punsch_ und Grogextrakten aller Art so
wie zur Bereitung von Grundstoffen für solche 
und ähnliche Getränke, Karamelzucker., Brau
zucker und Zuckerfärbemitteln, Essig, Mostrich 
und Senf, Fischmarinaden, Kautabak. Mitteln zur 
Reinigun~, Pflege od-er Färbung der Haut, des 
Raa.rPS. der NäszoE»l und d~r Munrlhöhle b VoAr· 
sorgung der Apotheken mit Zucker erfolgt durch 
die Kommunal ver,bänd.e und zwar auch für nicM 
offizinell-e Arzneimittel (1916 Nr. 78 und 82, 1917 
Nr. 9 und 18). 

über die Behandlung der von der Hagoeda. 
Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker, gelie
ferten, im Verkehr ~beschränkten Apothekerwaren 
wurde in doer Apoth.-Ztg. folgende tabellarische 
übersieht .gegeben: 
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Bestands- Freigabe-
Verbrauchs-Art meldung antrag bez. 

meldung Bestellung 

Borax und - bis zum 2. -
Borsäure jedes Monats 

Chlor bis zum 10. bis zum 8. am 1. 
jedes Monats\ jedes geraden jed. ungeraden 

Monats Monats 
-

Glycerin bis zum 10. bis zum 2. am 1. 
jedes Monats jedes geraden jed. ungeraden 

I Monats Monats 
----~---·---

Japan- bis zum 10. bis zum 2. am ]. 
kampfer jedes Monats jedes geraden ljed. ungeraden 

Monats I Monats 
-------

Kartoffel- - bis zum 15. -
stärke- jed. ungeraden) 
mehl Monats 

Öle und bis zum 20. 
i 

- I -
Fette jedes geraden 

Monats 
-

Salpeter bis zum 10. bis zum 8. am 1. 
jedes Monats jedes geraden jed. ungeraden 

Monats Monats 
-

Schwefel bis zum 10. 1 bis zum 8. am I. 
jedes Monatsj jedes geraden jed. ungeraden 

· Monats Monats 

V e•·kehrse••leichterungen. 
Deutsches Reich. A n r e c h n u n g d e s 

Krieg :s d i ·e n s t es ist hei Kandidaten der 
Pharmazie bis Z!Ur Dau('r eines Jahres auf die 
zweijährige praktische G('hilfenzeit zulässig. 
Bundoesratsverordnung vom 2. Februar 1917 (1917 
Nr. 11). 

Bayern. B e z u g g a 1 € n i s c h e r P r ä p a -
r ra. t e. Die Erlaubnis zum Bezuge pha.rmazeutischer 
Zubereitungen kann auf alle galrenischen Präparate 
alLSgerdehnt und auch d.er Bezug aus nichtbayeri
schen deutschen Apotheken sowie von der Han
delsgeoollscbalft Deutscher Apotheker goestaitoet 
werden. Min.-Erl. vom 1. Juni 1915 (1915 Nr. 48). 
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F o r t f ti h r u n g d e r A p o t h e k e n. 
Im No<tfall ·dürfen ,A,po·theken auch durch Apothe
kerassistenten unter fortlaufender Aufsicht der 
Bezirksärzte oder ihrer Stellvertreter weiterge
führt w-erden. Min.-~Erl. vom 6. August 1914 (1914 
Nr. ß5). 

- H i l f s k r ä f .t e i n A p o t h e k e n. Nicht 
pharmazeutis·ch ausgebildetes P.erso·nal darf für 
die Dauer d;es Kri.ege,s für alle Handreichung·en 
und Handarbeiten verwendet werden, die keine 
pharmazeutische Vorbildung erfordern, sofern 
sie von pharmazeutisch gebildoetem Persü-
nal vorbereitet worden ,s,ind. Dagegen bleiben 
nicht pharmazeutiS>ch ausgoe.bild>ete Hilfskräfte 
unb-edingt von der Ausführung ärztlicher Rezepte 
und solcheT Arb-eiten ausgeschlossen. die eine 
fachlich-e Ausbildung voTaussehen, wie die De
fektur- und Unt-ersuchungsarheiten. Min.-Erl. VQID 

5. Mai 1917 (1917 Nr. ·38). 
Braunschweig. Be r u f s e r 1 -e i c h t e r u n-

g e n. Während des. Krieges dürfen gebildete 
weibliche Hilfskräfte bei dem Abfassen, Ein
wickeln, V-erkorken und Etikettieren sow:i-e bei 
der Versorgung des. Hanrnv.erkaufs, soweit es sich 
um indifferente Arzneimittel handelt. in d-en 

1Br.~unschwei.goer Stad·tapotheken beschäftigt wer
den. Auch darf eine Mittagspause, sowie wech
selnde .Sonnta,gs- und Naehtruh>e eingeführt wer
d-en. Boek. des< Landesmedizinalkollegilrrns· Fe
bruar 19.1() (191() Nr. 20). 

Mecklenburg-Schwerin. S t e 11 v e r t r e t u n g. 
In Orten, .in denen sich nur oeine einzige Apo
iheke befindoet und der Apo:thekoenvo•r.s.tand zum 
Militärdienst eingezogen wird, kann die Stellv-er
tretung desselben durch den Vorstand -einer Apo
theke der Umg-egend in der w.eise· genoehmigt 
werden, daß ·ein Gehilfe unter doer A:ufsicht des 
steUvertTetenden Apo-thekers ununterbrochen in 
der Apotheke funktioniert. Min.-Erl. vom 
2. August 1914 (1914 Nr. 63)'. 

Preußen. B a h n v e r s a n d v o n A r z n e i -
m i t t e 1 n. Arzneimittel sind zum Bahnv-ersand 
zugelassen, auch wenn für sons·tigoe War-en der 
Güterv·erkoehr gesperrt ist. 

- Ersatzstoffe zur Herstellung 
v o n Ar z n e i m i t t e In. Für fehl-ende Rohstoffe 
usw. ist durch He,ranziehunjt ge-eigneter Ersatz-

2 
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stoff.e nach Bedarf ~bhilfe zu schaffen, wobei 
nicht zu vermeiden ist, daß einzelne Arzneimittel 
künftig eine den V ors.chriften des Deutschen Arz
neibuchs nicht vollkommen entsprechende Be
schaffenheit erhalten. Bei den Apothekenbesich
tigungen während des Krieges sind die veränder
ten Verhältnisse zu berücksichtigen und keine 
unerfüllbaren Forderungen an die Beschaffenheit 
der in Frage kommenden Arzneien zu stellen. Es · 
werden alS'o solche Arzneimittel unbeanstandet 
bleiben müssen. wenn ihre ß.eschaffenheit zwar 
nicht in allen Punkten den Forderungen des Arz~ 
nei•buches entspricht, aber doch zu dem bestimm
ten Zweck ,ge.eignet ,ist. Min.-Erl. vom 16. Mai 
1916 (1916 Nr. 44). 

- M in e r a 1 ö 1 e. Erleichterungoen in der 
Aufbewahrung von Mineralölen usw. (1916 Nr. 83). 
Eheuso in Hessen und! Württemberg (1916 Nr. 95 
u. 99). 

- S t e· 11 ver t re tun g. Bei Abwesenheit 
oder Behinder·ung eines Apothekoenvorstandes 
darf die V·ertre.tung durch €inen Gehilfen auch 
über 14 Tage hinafUs· erfolgen, sofern ein appro
bi.ert€r Apotheker als Ve:rtreter nicht zu erlangen 
ist. der Gehilfe die pharmazeutische VoTprüfung 
bestanden und sich als zuverlässig erwiesen hat. 
Min.-Erl. vom 8. August 1914 (1914 Nr. 67). 

- Verbandst o·ffe können wegen Man
gels an Rohmateria;lien den Vorschriften des 
Deutschen Arzneibuches €nts·pr.echend nicht mehr 
bJerg.estellt werd.en. Es sind hierfür bis auf wei
teres die Anordnungen der zuständigen Heoeres
und! Kriegswirtschatfts•steUen maß,gebend. Min.
Erl. vom 10. Februar 1917 (17). 

Kgr, Sachsen. H i l f s• p e r s o· n a 11 i n A p o
t h e k e n. Für d'ie Kriegsdauer kann im Be
darfsfaUe nicht pharma•zeutisch .vo.rgoebildetes 
Personal in den ,Apotheken mit einfachen Arbei
ten beschäftigt werden, rumgegen müssen nicht 
pharmazeutisch aUB•gebildete Hilfskräfte unb~ 
dingt von doer .Ausführung ärztlicher Rez·epte und 
solcher Arbeiten ausg.es·chloss.en werden, die eine 
fach1iche Ausbildung vorau.ssetz.en, w.ie d'ie De
fekt·ur- und Unters.uchun.gsarbeiten. Min.-Erl. 
vom 22. De.zember 1916 (4). 



2. 

Die medizinalpolizeilichen 
Anordnungen der Militär

behörden. 
Nachdem die Militärblef,ehlshaber dazu üher

gegang~m sind, ihre Anordnung€n auch auf das 
med.izinalpolizeiliche Gebiet auszudehnen, ist hier 
eine fo:rtlaui.ende Reihe von Voerordnungen er
standen, durch welche sowohl die Ausübung der 
Heilkunde durch nicht approbi·ert.e Personen, 
wie auch die Ankündigung von Heilmitteln und 
d€r V·erkehr mit Arzneimitteln gegen bestimmte 
Leiden Bes·chränkungen unterworfen werden. Di.e 
\V"ichtigkeit derseihen für den A.rpothekenhetrieb 
läßt eine ülbersicht liher ihren Inhalt angezeigt 
erscheinen. 

Da jede Verordnung nur für den Bereich 
des betreffenden AriDteekorps- bzw. Festungs
bezirks gilt, muß die ühersicht auch nach diesen 
gegliedert sein. AndersoEdts kehrt in d€r Mehr
zahl der Verordnungen ein bestimmtes M u s t e r 
oder Schema wieder. Dieses bestimmt über die 
He i 1m i t tel an k ü n d i g u n g folgtmdes: 

"1. Verboten ist die, auch in verschleioerter 
Form erf.olgende, öffentliche Ausstellung, An
kündigung .oder Anpreisung sowie das im Um
herziehen erfolgende Aufsuchen von Bestellun
gen od·er Anerbieten: 

a. solcher Gegoenstände, Mitt.el ode.r Ver
fahren, d.ie zur Verhütung der E m p :fä n g n i s 
od~~r zur BeSoeitigung der Schwang e r s c h a f t 
oder von M e n s t r u a t i o n s s t ö r u n g e n usw. 
bestimmt sind. 

b. solcher A r z n e i e n, Verfahren, Appa
rate oder anderer Gegenstände, di~ zur V er-

2* 
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hütung, Lindoerung od.er Heilung von Kr.an.khoeiten, 
Leiden oder Körperschädt€n bei Menschen be
stimmt sind, ferner v-on S ä u g 1 i n g s näh r -
mitteln, diätetischen Präparaten 
und Mitt,eln zur Booinflussuug der menschlichen 
Körp·edormen (fettansetzoEmd·e oder entfettende 
Mittt€1, Bus.enmittoel usw.). 

2. Auf die Ankündigungen und Anpreisungen 
in wissenschaftlichen Fachkreisen oder Zeitschrif
ten auf dem Ge:bi-et.e der Medizin oder P h a r m a
z i e findoet das Verbot k oe in e Anwendung·. 

3. Andere Ankündigungen und Anpreisungen 
zu 1 b kann das stellve·rt.retende Generalkommando 
widerruflich goestatten. Auf die Erlaubnis da·rf 
bei der Ankündigung oCLer Anpreisung nicht hin
gewi.esen werden." 

In einem zweit·en Abschnitt dioes·er Verord ... 
nungen wird den nicht als Arzt approhie~ten 
He i 1 g e werbe t rr eibenden verhote·n: 

1. eine Behandlung, die nicht auf Grund 
eigener W~ahrnehmung.en an dem zu Behan.delndoen 
erfolgt ( Fernbehandlung), 2. die Behandlung 
mittels mystischer Verf.ahroen, 3. die Behandlung 
von ,g.emeingefährlichen KrankheUen (Aussatz, 
Cholera, Flecktyphus'. Gelbfieber, P~estr und 
Pocken) sowie Vlon sonstig.en übert.ragbaren 
Krankheiten, 4. die Behandlun,g, aller Krankhoei
t·en -oder Leiden doer Ge s c h 1 e c h t s o r g an e, 
von Syphilis, Schankre.r und Tripper, auch wenn 
sie an anderoen Körperstellen auftreten, 5. die Be
handlung' von Krebskrankheiten, 6. die Behand~ 
lung mittels Hypnose, 7. die Hehandlung. unter 
Anwendung von Betäubungsmitt·eln, mit Aus
nahme solcher, die nicht übe·r doen Ort der An
wendung hinauswirken, 8. die Behandlung unter 
Anrwendung von Einspritzu.ng,en unter die Haut 
oder in die Blutbahn, s•oweit oes sich nicht. um 
eine nach Nr. 7 g-estattete Anweudung von Betäu
bungsmitteln handelt. 

Verordnungoen, welche die Bestimmungen 
beider Art enthalten, sind .in der Übersicht mit 
d.en "\Vort~n: ,.Nach Mus.ter" bez·eichnet. 

Innerhalb d·er einzelnen Armeekorpsbezirke 
gelten in Sachen d·es Heilmittelverkehrs und d~e·r 
Ausübung· doer Heilkun,de z. Z·. folgende Anord
nungen. Die in Klammern gesetzten Ziff.ern be-
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z-eichnen die Nurernern der Pharm. Ztg . in denen 
drioe hetr. Verordnungen ahgedruckt waren. 

Gardekorps und 111. A. K. Berlin. 
(Oberkommando in den Marken). 

1. V erboten sind1: Zoei tungsanz.eigoen, sowie 
das Ans•chl,agen und VerteHen von Anzeig€n, in 
denen a. sich Personen zur Behandlung von Krank
heiten oder Leiden, die als Ges·chlechtskrankhei
ten bekannt sind, -einschli-eßlich ihrer Folgoezu
stände, anbieten; ,b. Geg-enstände oder Behand
lungsmaßnahmen angepries~en werden, welche zur 
Lind·erung oder Heilung von solchen KrankheHen 
dienen sollen. Ausgenommen sind Anzeig•en 
ärztlich approbierter Personen. V. vom 23. Novem
b-er 1914 (95) und 20. März 1915 (28). 

2. Ve.rboten ist die Vertr-etung von Ärzten 
durch feindliche Ausländer, die nicht in D-eutsch
land apprOtbiert sind. Angehörige Verbündeter 
oder neutraler Staat·en, die nicht in Deutschland 
approbiert sind, können hier z;war die Heilkunde 
ausüben, sie dürfen sieh aber nicht als Arzt be
zeichn-en, und keine doen Ärzten voThehaltene Be
rufstätigkeit ausüJben. Die Vertretung von Ärz
ten durch Kandidaten der Medizin soll wähl' end 
der Dau-er des Krieges statthaft sein, ~aher nur 
wenn der Kandidat mindestens' zwei klinische 
Halbj·ahre nachzuweis!{m v-ermag, kein feindliche.r 
Auslände·r ist und sich soeine Tätigkoeit auf die 
Behandlung von Krank·enkassenmitgliedern (als 
HHfspers•on im Sinne des § 12'2 der R.-V.-0.) b-e
schränkt. V. vom 10. Dezember 1915 (1916 Nr. 4). 

3. Verboten ist der Vertri·eb de.s Geheimmittoels 
Noordyl von Noortwyck. V. vom 7. Januar 1917 
(9). 

I. A. Kl. Königsberg sowie Festungen Königsberg 
und Pilläu. 

1. Nach Muster. V. v·om 19. Juni 1916. 
2. V-erboten sind Zoeitungsanzeigen, we-lche 

Aspirin für doen Feldversand betreUen. V. vom 
25. April 1915 ( 40). 

3. Verboten ist der Verkauf von Äther und 
Hoffmannstropfen in einigen Landkreisen sowie 
im Stadt,_ und Landkreis Tilsito. außerhalib der 
Apotheken. V. vom 9 November 1915 (95). 
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II, A. K'. Stettin mit Ausschluß der Festung 
Swinemünde. 

1. Nach Muster. V. vom 26. Juni 1916. 
2. Verbot.en ist: a. die Ankündigung und 

Voerbreitung von BehandlungBarten für Q.e .. 
schlechtskranke durch Nichtärzte in jeder Form; 
b. dioe Behandlung geschlechtskranker Boldaten 
durch Nichtärzte. V. vom 27. Juli 1915 (63). 

3. Verboien ist die Behandlung von Ge
schlechtskrankheiten durch ärztlich nicht appro
biert€ Personen. V. vom 16. Oktober 1915 (87). 

4. Sämtlichen Privaten, aus.g~mommen Ap,o
thekenbesitzerru, i.Sit di.e oentgoeltliche oder unent
geltliche Anschaffung- odoe1r Abgabe von Salva.r
san verbot-en. Apothoeke·nhesitzer düden Sa,lvar
Sia,n nur an Ärzte odoe,r Tierärzte. abgeben. Ärzlte 
und Tierärzt1e dürfoen das Salvarsan n'llT zu Heil
zwecken verw€ndoen. Die Ein- und Ausfuhr in 
und aus dem Kmpsbereich ist nur mit Zustim
mung does ste:llv.e:rtre,tend,en Ge,ne·ralkommandos 
zulässig. V. vom 20. F-ebruar 1917 (20). 

IV. A. K. ~Iagdeburg. 
1. Den nicht ärztlich approbierten Personen 

wird verboten: a. jede Behandlung und joede An
kündigung (auch in verhüllt-er Form) der Behand
lung von Geschlechtskrankheit-en oder deren 
Folgeerscheinung-en und von Frauenkrankheitoen; 
b. j-ede Ankündigung in Tagesz.eitungen und 
Flugschriften (auch in verhüllter Form) von 
Gegenständen. Mitteln und Behandlungswe.isen, 
w-elche zur Heilung oder Lind-erung von Ge
schlechtskrankheit-en oder deren Folgeerscheinun .. 
gen oder von Frauenkrankheiten bestimmt sind; 
c. jedes entgeltliche. oder unentgeltliche überlas
sen der zu b. bez-eichneten Gegoensi ände und 
Mittel an d·as Publikum außer auf Anweisung 
eines approbieft.en Arztes. 2. Es ist verboten 
ohne Verordnung -eines appr,obierten Arztes 
a. jedoes entgl€1tliche oder unentgeltliche über
lassen und die Anwendung von Mui:toerspritzen. 
deren Endstück dünner als 1 cm ist, sowie von 
Instrumenten aller Art, die zur Einführung in die 
Gebärmutterhöhle b-estimmt sind. b. (hetr. Mas
sage). V. vom 26. Nov.ember 1915 (104). 

V. A. K. Posen und Fesftmg Posen. 
Nach Must.er. V. vom 25. und 27. Juni 1916. 



- 23-

VI. A. K. Breslau sowie Festungen Breslau und 
Glatz. 

1. Nach Muster. V. vom 3., 8. und, 9. JuH 1916. 
2. Den im Bereich der Reg.-Bezirkoe Breslau 

und Üppeln erscheinendoen Z-eitungen wird di.e 
Aufillahm.e von Anzeigen unt-ersagt, die Aspirin 
für den Feldg-ebrauch und Feldversand anpreisen. 
V. v-om Mai 1915 (38)1. 

VII. A. K. Münster. 
1. Nach 1vfuster. Außerdem is-t bestimmt: 

VI. V-erboten ist, bei weiblichen Personen anzu
wendende Dinge, die zur V oerhütung' der Emp
fängnis o.d~er zur Bes1eH:igung d~er 8chwang:er
schaft od:er zurBoehoebung V<On MenstrUia:tionssltö,run .. 
gen dienen, 1ns,betS<ond~e,r:e Okklusiv- und süe.I
förmige Pessare (Steril'8tts', Stiftchen) und· Mut
ter- oder Frauenspülspritzoen (einschli-eßlich der 
Ball- oder Birnenspritzen und der sogenannten 
Doppelkly.sos) mit und ohne Ansatzstück, im Ge
werbebetri-eb in irgend einer Weis-e in Voerkoehr 
zu bring-en oder vorrätig zu halten. Die beim 
Erlaß dies-er Verordnung vorhand-enen Vorräte 
dürfen weiter aufbewahrt werden, wenn sie der 
Polizeivoerwaltung angem-eldet und in einer von 
diese.r versi-egelt•en Verpackung nach Anordnung 
der Polizeiverwaltung unterg-ebracht werden. 
Auch ist -es üb-erhaupt verbot-en, diese Dinge an
zukaufen oder zu verkaufen, sowie sie irgend j-e
mand oentgeltHch oder unentgeltlich zu über
lassen. VII. Die Regierungspräsidenten können 
)Z'estattoen, d·aß ~bestimmt~e empfängnisverhütende 
Gegenständ-e für weihliehe Personen (Ziffer VI) 
in Apotheken vorrätig gehalten und auf jedes
malige, auf den Namen doer Empfäng-erirr lautende 
mit Datum und Unterschrift ve·rs-ehene ärztliche 
Anweisung abgegeben werden dürf-en. Die Apo
thekenbesitzer oder -verwalt-er haben ein Kontroll
buch über Ankauf und Abgabe dieser Gegenstände 
nach vorzuschr-eibendem Formular zu führen, die 
einzelnen ärztlichen Anweisung-en dabei aufzu
bewahren und beides den Beauftragten der Auf
sichtshehörde auf Voerlangen vorzuleg-en oder ein
zureichen. V. vom 16. September 1916 (88). 

2. Verboien ist d·er Vertrieb von Haarlemer 
öl sowie Ankündigung oder Anproeisung des Mit
to€ls in Zoeitungen, Z·eitschriften oder durch he
sonder-es Angebot. V. vom 6 Mai 1916 ( 43). 
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VIII. A. K'. Koblenz. 
Nach Mustoer. V. vom 25. Juni 1916. 

IX. A. K. Altona. 
1. Nach Muster. V. vom 28. Juni 191(}. 
2. Verbotoen ist der V-erkauf und jedoe son

stige .entgeltliche odoer unentg,eltliche Überlassung 
von Abtr.eiboemitteln, von Instrumenten zur Ein-· 
führung in die Gebärmutterhöhle. insboesond-eroe 
von stielförmigoen Pessaren (Steriletts) und von 
Mutterspritz-en mit lang-em Ansatz, deren End,.. 
stück dünner als 1 cm ist, außoer auf schriftlich-e 
ärztliche Anordnung durch Apothek-en. V. 
vom 14. Oktob-er 19'16 (86). 

Reichskriegsbaien Kiel. 
Verhoten ist: 1. Di-e Behandlung von Ge-

schl-echtskrankheit-en durch Nichtärzte. 2. Die 
Ankündigung der Behandlung von Geschlechts
krankheiten (auch doer als HautkrankheiteiL 
Unterleibsl-eiden u. dergl. bezeichnet-en) durch 
Nichtärzte. 3. Das Anbieten und die Abgabe von 
Heilmitteln, die fur die Behandlung von Ge
schlechtskrankheit.en bestimmt sind, ohne ärzt
liche Verordnung. V. vom 25. Juni 1916 (55) 

X. A. K. Hannover. 
1. Y.erboten ist die öff-entliche Ankündigung 

oder Anbietung von Mitteln, dioe zur V-erhütung, 
Linderung oder Heilung von Krankheiten be
stimmt sind: a. wenn sie auf Grund von § 6 
Abs. 2 der Gewerbeordnung und der hi-erzu oer
lassenen Verordnungen dem freien Verk-chr .ent
zogen sind; b. woenn si-e ihr-er Beschaffenheit 
nach geeignet sind, Gesundheitsschädigungen her
vorzurufen; c. w-enn ihnen b-esondere, üboer ihren 
wahren Wert hinausgehende Wirkung,en beige
legt werden. A usgenommoen sind Ankündigungoen 
in pharmazeutischen. ärztlichen. zahnärzt
lichen. tierärztlichen, zahntechnischen und che
mischen Fachzeitschriften sowie sonstig.e An~ 
zeigen an Großhändloer von Arzneimitteln, Apo
thoekoer, Ärzte, Zahnärztoe, Tierärzte und Zahn
techniker. V. vom 18. August 1915 (70). 

2. Verbot('n ist: a. Die Behandlung von 
Geschlechtskrankheiten durch Nichtärzte; b. die 
Ankündigung der B-ehandlung von Geschlechts
krankheiten (auch d-er als Hautkrankheiten. Un
ierlei,bsloEidoen und dergl. b-ezeichnet-en) durch 
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Nichtärztoe; c. das Anbioeten und die Abgabe von 
HeilmiU.eln, die für die B1ehandlung von Ge
schlechtskrankheiten bestimmt sind., ohne ärzt
liche Verord<Ilung. V. vom 30. September 1915 
(82). 

3. Voerboten ist: a. das, woenn auch in ver
schleierter Form .erfolgende Angebot und der 
V.erkauf von Abtreibemitteln, insb-esondere von 
stielförmigen Pessaren (Steriletts) und von 
Occlusiv-Pe.ssaren, sowie von Mutterspritzoen mit 
langem Ansatz, sofoern nicht der Verkauf durch 
Apotheken oder Bandagisten auf schriftliche 
ärztliche Verordnung -erfolgt; d. di.e öff.eniliche 
Ankündigung, Anpreisung oder Zurschaustellung 
von empfängnisverhindoernden Mitteln und der 
Vertrieb dieser Mittel im Umherzi-ehen. V. vom 
12. Januar 1916 (8). 

XI. A. K·. Kassel. 
Apparate, Mittoel oder Verfahren, die zur Voer

hutung der Empfängnis oder zur Beseitigung der 
Schwang·erschaft oder von Moenstruationsstörun~ 
gen usw. bestimmt sind, sowie Mittd zur Beein
flussung ·der menschlichen Körperformen (fett~ 
ans-etzende oder entfettend-e Mittel. Busenmitt-el 
und ähnlich€) dürf.en wed1er öffentlich ausge
stellt, angekündigt oder angepriesen. noch im 
Umh€rziehen vertrieben werden. Untoer Vertrieb 
im Sinne di·eses v.erbots ist auch das im Umhoer
zioehen erfolgende Sammeln von Bestellungen und 
Anbioeten zu verstehen. Die Ankündigung oder 
Anpreisung in wissoenschaftlich-en Fachkreisen 
auf d·em ('~biet-e d-er Medizin oder Pharmazie 
wird von diesem Verbot nicht betroff€n. (Hin
sichtlich der nicht approbierten Heilgewerbetrei
benden ist der weit~Cre Wortlaut de·r V. nach 
Mus1oer.) V. vom 21. August 1916 (73). 

XII. A. K. -Dresden. 
Nach Muster V. vom 19 Sen1o('mber 1916 

XIII. A. K. Stuttgart. 
Ilmsichthc:h der Befugnisse nicht approbier

ter H€ilge\verbetr.eibender nach Muster. Außer
dem ist verbot•en: Die offentliehe Ankündigung 
oder Anpr-eisung von Gegenständ-en und Mitteln, 
die zur V-erhütung der Empfängnis oder zur ß.e
SPitigun!r der Schwangerschaft oder von Men
:.--1rnn1ionRstörungcn b-estimmt sind. _-\usgenom-



- 2ß-

men sind· Ankündigung·en in wiss~nschaftlichen 
Fachkreis-en auf dem Gebiet-e der Medizin oder 
Pharmazie. V. vom 8. Dez.ember 1915 (104). 

XV. A. K. Straßburg i. E. 
Nach Muster. F-erner ist verhoten: 1. die 

Ankündigung der Behandlung von Harnleid-en 
und Gcschl~chtskrankheiten durch approbierte 
Ärzte in den Zoei tungen; 2. die Behandlung ge
schl-echtskranker Militärpersoruen durch appro
bierte Ärzte ohne sofortige Anz-eige an d-en zu
ständigen Truppenarzt oder das Sanitätsamt des 
stellvertret~nd~n Generalkommandos. 3. Der 
Verkauf von Mutt-erspritzen mit langem und 
dünn-em Ansatzstück (Umfang d.er Spitze untoer 
1 cm) und von Intrautoerinpessari·~m aller Art 
(Steriletts u. a.) ist nur auf Grund ärztlicher 
Anordnung und Bescheinigung erlaubt. V. vom 
7. Juli 1916 (61). 

Festung Straßburg i. E. 
1. Nach Muster. Ferner ist verboten dioe 

Ankündigung der Behandlung von Harnleiden und 
Geschlechtskrankheit-en durch approbi-erte Ärzt-e 
in den Zeitungen (ausgenommen in der Fach
presse). V. vom 22. Juni 1916 

2. Verboten ist die öffentliche Ankündi-
gung und Anpr.eisung von Heilrnethoden, Heil
apparaten, Heil-. Vorbeugungs- und sogenannten 
Kräftigungsmitt-eln mit Ausnahme d-er Anz.eigen 
in der ärztlichen und pharmaz-eutischen Fach
presse. V. vorn 16. November 19'15 (97). 

Armee-Abteilung Ga.ede (Oberelsaß). 
Nach Muster. Ferner ist verboten: 1. Dioe 

Ankündigung der Behanulung von Harnleid-en 
und G€schlechtskrankheiten durch approbierte 
Ärzte in d•en Zeitungen. 2. Di-e Behandlung ge
schlechtskranker Militärp-erson€n durch appro
bierte Ärzte ohne sofortige Anzeige an den zu
ständigen Truppenarzt. '3. Der Verkauf von 
Mutterspritzen mit lang-em und dünnem Ansat·z
stück (Umfang d-er Spritze unter 1 cm) und von 
Intraut~Brinpessari.en aller Art (.Steriletts u. a.) 
ist nur auf Grund ärztlicher Anordnung und Boe
srheinigung erlaubt. V. vom 15. Juli 1916 (71). 

XVI. A. K. 1\'Ietz und Festung Bitsch. 
Nach Must-er. V. vom 17. Juni 1916 bzw. 

13. November 1916 (101). 
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XVII. A. W. Danzis: und Festungen Danzi.g, 
Graudenz, Thorn, Kulm, Marienburg. 

1. Nach Muster. V. vom 29. Juni 1916. 
2. Vrerhoten ist die Ankündigung und Vrer~ 

breitung von Behandlungsarten für Geschlechts
kranke durch Nichtärzte in j.e,der Form, sowie die 
Behandlung greschloechtskranker Soldaten durch 
Nichtärzte. V. vom 23. August 1915 (72). 

'3. Den Apothek·enbesitzern und deren Ver
tret~Ern und Angestellien wird verboten. bei dren 
auf ,Ersuchen von Militärhehörden angef.ertigten 
Verordnungen höhere Prreise zu fordern, .als &i,e 
nach den ~aHgemein gültigen Grundsätz•en für 
Krankenkassen zulässig sind. V. vom 12. März 
1917 (28). 

Festung 'liarienburg. 
Verboten ist di.e Abgabe von ätherhaltigen 

Mitteln (Hoffmanns~Tropf.en usw.) ohne ärztliche 
Bescheinigung. V. vom 9. Novembrer 1915 (92). 

XVIII. A. K. Frankfurt a. ll. 
Nach Muster. V. vom 20. Juni 1916. 

Festung Mainz. 
Nach Muster. V. vom 20. Juni 1916 

XIX. A. K. Leipzig, 
Nach Must•er. V. vom 19. September 1916. 

XX. A. K. Allenstein. 
1. Nach Mustrer. V. vom 23 Juni 1916. 
2. Verboten ist d·ie Ankündigung und V er~ 

brreitung von Behandlungsarten für Geschlechts
kranke durch Nichtärzte in j-eder Form sowie die 
Behandlung geschlechtskranker Soldaten durch 
Nichtärztre. V. vom 27. August 1915 (75). 

XXI. A. K. Saarbrücken. 
Nach Muster. V. vom 17. Juni 1916 bzw. 

13. November 1916 (101). 
I. Bayer. A. Kl. München. 

Nach Muster. Fernrer ist verboten: Der Ver~ 
kauf und jed.es sonstige entgeltliche odoer untent
geltliche üb-erlassen von Instrumenten zur Ein
führung in die Gebärmutterhöhle, insbesonder€ 
von st i-eiförmigen Pessaren (Steriletts) und von 
Muft.erspritzen mit langem Ansatz, derren End
stück dünner als ein Zoentimeter ist, auß.er auf 
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äTztliehe Verordnung durch Apotheken. V. vom 
5. Au,g:u;s:t 1916 (64). 

II. Bayer. A. K. Würzburg. 
1. Nach Muster. V. vom 9. August 1916. 
2. Verbot.en ist: a. Die Ankündigung doer 

Behand1ung von Geschlechtskrankheiten durch 
P·ersonen ohne staatliche Anerke~mmng und die 
Behandlung dieser Krankheiten durch solche. · 
h. Di€ öffentliche. wenn auch maski-.erte. Anprei
sung und d€r V-erkauf von Abtreibrnittoeln. insbe
sondere von stielförmigen P-essaren und Mutte.r
spritzen mit langem Ansatz außer durch Apothe
ken und auf ärztliche~S Rezept. c. Die Anwe~ 
dung solcher Mittel durch Personen ohne staat
liche Anerkennung. d. Die öffentlich-e· Ankün
digung, Anpreisung· oder Zurschaustellung von 
antikonzeptionellen Mitteln. e. Der Vertrieb sol
cher Mittel durch hausierendoe Agenten. V. vom 
13. Juli 1915 (1916, Nr. 38). 

III. Bayer. A. K. Nürnberg. 
Nach :Muster. V. vom 30. Juli 19'16. 

Auß1erdoem ist noch eine Reih-e von Verord
nungen zu erwähnen, die in zahlreichen, wenn 
auch nicht allen, Armeekorpsbezirken ergangen 
sind und einige andere Angeleg-enheiten behan
deln. Durch sie werden verboten: 
A 1 k o h o 1 h a 1 t i g e F e l d p o s t p a k e t oe. Die 

Ausstellung in Schaufenstern und Läden und 
die öffentliche Anpreisung feldpostversand
fähig.er Paket-e und Doppelbrief-e mit alkoholi
schen Getränken oder mit Essenzen zur Her
st-ellung alkoholisch-er Getränke sowie die all
g-emeine öffentliche Anpreisung derartiger Er
zeugnis.se mit dem Zusataz: "fürs F,eJd" oder 
,.für unsere F-eldtruppen" oder mit ähnlichen 
Wendungen. 

Anti ärztliche' F 1 u g b 1 ä t t er. Der Druck, 
der Vertrieb und die Verbr€itung von Flug
blät toern. in d-enen die ärztlich wissenschaft
lichen Bestrebungen oder das staatlich aner
kannte Heilv-erfahren in herabwürdigender 
\V1eise bekämpft W€rden. 

P 1 a g in. Die gewerbsmäßige HersielJ•1ng, di-e 
Ankündigung und der Vertrieb des von d-er 
Chemischen Fabrik Labor in Posen in den 
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Verkehr gebrachten Ungeziefe·rmittels "Pla
gin". 

Schutzimpfung ·e n. Di~ Voeröffentlichung 
und V~rbr.eitung aUer Abhandlungen, Flug
schriften. Propagandakartoen und als Manu
skript gedruckter Erörterungen, in denen 
gegen die im He·ere angewandt.en Schutzimp
fungen Stellung genommen wird. 

Nur an bestimmte Personen gericht·et sind 
einig.e Voerfügung~n des Oberkommandos in den 
Marken, welche zwoei Firmen in Schniebinchen 
die. Herstellung und den Vertrieb pharmazeuti
scher Präparate und Spezialitäten, ferner zwei 
Bete-iligten einer Berlilller Fnma die Ankündi
gung von Renascin untoersagten und die· Schließung 
zweier Bandagengeschäfte in Berlin anordneten 
(1916, Nr. 3'7, 70 und 97). 

Der Inhalt der €inz~lnen Militärverordnun
gen, soweit d~arin die Ankündigung bes1timmter 
Mittel und Gegenstände sowie die Abgabe von 
Heilmitteln gegen bestimmt.e KrankheHen ohne 
Rezept beschränkt oder ver.boten wird, ist im all
geme.in€n ohne weitere Erläuterung ve:rs.tändlich. 
Dagegen können für den Apothek·er unter Um
ständ,enr auch diejeni,goen Bestimmungen Bedeu
tung gewinn-en, welche die iBehandlung hestimm
toer Leiden, insbesondere der Ge s c h 1 echt s
k r 'an k h e i t e n, durch ärztlich nicht appro
bierte P~ers-ouen untersagen. 

Es -ergibt ,sich: die Frage, ob da, wo solche 
Verbote bestehen, die Abgabe von Mitteln gegen 
Gesehlechtsk.rankh-eiten ohne ärztliches Rezept 
alE! eine Behandlung dieser Leiden oder auch als 
strafbare Beihilfe ·dazu angesoehen werden kann. 

Krankh€iten zu behan-deln, oder, was damit 
gloE:üchOOdeutend ist, die Heilkunde auszuühen, ist 
ja den Apoth€kern schon durch ihre Betriebsord
nung·en überall verboten. Die Begoonzung dieses 
Verbots ist seit langer Zeit Gegenstand eines 
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lebhaften MeinungastreHes zw.ischen Ärzten und 
Apothekern gewes~m, wobei die stets sehr weit
gehen.d·e Auffassung der ersteren erfreulicher
wreise von den Gerichten fast nie geteilt w<>rden 
ist. Wir haroon in Pharm. Zt.g. 1911, Nr. 32 eine 
eingehende Behandlung der Frage unter And'üh
rung der wichtigsten Urteile veröffentlicht. 

Für den vorliegenden Fall bietet sich nun 
eine interessante .Analogie. Der im Jahre 1910 
doem Reichstage· vorgelegte Entwurf eines Ge
setzes g,e,g·en Mißstände im Heilge,werbe sah 
ebenfalls ein Verbot der "Behandlung aller 
Krankheiten ode.r Leiden der Geschlechtsorgane" 
usw. durch nicht approbierte Personen vor. Bei 
doer Kommissionsheratung war auch erw<>gen 
worden, wioe weit dieses Verhot die Verkaufs
tätigkeit der Apotheker beeinflusso(m könne. 
Zur Klärung dies-er Frage gab in der Kommis
sionssitzung vom 30. März 1911 der Herr Ohel'
Reg.-Rat I s oe n bar t namens der Regierung die 
folgende Erklärung ab: 

"Es ist streng zu unterscheid1en Z!Wischen 
dem bloßen Verkauf von Heilmittoeln und 
d€r Behandlung unt·er Abgaho von Heilmit
teln. Das bloße Verkaufen von Heilmitteln durch 
Detaillisten s·tellt eine Behandlung im Sinne 
dioeses Gesetzes nicht d·ar. Daa· Gewerbe des 
Detaillisten ist auf den Absatz von Waren ge
richtet. Ein V er äußern in dem Rahroon diesoes 
Gewerbebetriebes ist Verkauf, keine Behandlung. 
Selbst das Anpreisoen .eines Heilmiitels, z. B. 
ein-es Frostmittels, eines Hust.enmitte1s, fällt noch 
in den Rahmen des Voerkaufsg'leschäftes. Einoe 
Behandlung setzt erst dann ein', wenn der Ver
käufer über den Krankheitszustand des Patienten 
eine Prüfung vornimmt und nach deren Ergeibnis 
das zu verabfolgende Mittoel auswählt. Dem ist 
es gleich zu achten, wenn der V-erkäuf-er dire Prü
fung zwar in W.irklichkeit nicht vornimmt, aber 
bei dem Käufer die Vorstellung erweckt, als ob 
eine s-olchoe Prüfung und eine daraufhin erfol
gende Auswahl des Mittels stattfinde·." 
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Wenn diese Auslegung an sich auch objektiv 
unbedingt zutreff.end ist, so nöti,gen di1e· gegen
wärtigen besondoer·en Verhältnisse und die 
schweren gegen über.tretungen de·r MilHärver
ordnungen angedrohte~ Strafen doch zu ganz 
besonderer Vorsicht. Der .Apotheker wird des
halb gut tun, bei der .Albga.be von Mitteln gegen 
Geschlechtsleid·en ohne Rez.ept ein reines (und 
deshalb zulässiges) Verk,aufsgeschäft. nur dann 
anzunehmen, wenn ·der Käufer, o h n e B e zu g -
nahm e a u f e i n 1e Kr an k h e i t loediglich ein 
im einzelnen genau benanntes Arzneimittel ver
langt hat. Da hat der Apotheker keinen Anlaß, 
die Abgabe zu v·e·rweigern, denn das Mittel kann 
ja dem Patienten von einoem Arzte verordnet 
sein. Fordoert aher de.r Käufe·r nur tein Mittel 
gegen das bet.reffende Leiden, oder erkennt der 
Apotheker aus sonstigen Umständen, daß der 
Kranke sich nicht in ärztlicher Behandlung be ... 
findet und e·rst durch Befragung des Apothekers 
die nötigen Mittel zur Boesoeitigung s.ein·es Lei
dens sich verschaUen will, so ist. unter den gegen
wärtigen Verhältnissen äußerste Zurückhaltung 
am Platze. Der Zwe·ck der Verordnungen ist 
doch, alle Geschlechtsleidenden oeiner ärztlichen 
Behandlung zuzuführen, und dioeser ZWlec.k würde 
vereitelt, wenn der Apothoeker einen Kranken, 
der keinen Arzt konsultiert hat, durch Emrpfeh
lung und Abgtrube eines Mittels in der Sel·bstboe
handlung uuterstützt. 

Es kann aher auch d·er Fall eintreten, daß in 
der Apothekle~ ein von einem nicht approbierten 
Heilkundigen ausgestoEültes Rezept abgegeben 
wird, welches· offenbar goegen ein Geschlechtslei
den di~nen soll. Mag es sich hierbei nun um ein 
contra legem neu v.erschriebe·DJes· od~r um ein 
älteroes Rez·ept aus der Zeit vor Erlaß doer Ver
ordnung odoer schließlich um ein solches aus einem 
anderen Bezirke handeln, wo dies-es Verbot viel-



leicht noch nicht~ bes~teht, der Apotheker wird in 
alLen Fällen am klügstl(m handeln, die Anfoerti~ 
gung der Verordn'l1Ilg ahzulehnl(m. Denn sonst 
wäre es- immerhin möglich, daß ihm €ine straf
bare B-eihilfe zu dem Behandlungsve~r,bot im 
Sinne des § 49 Str.-G.-B. zur Last gelegt, wird. 

E,s mag zum Schluß noch darauf hingewie~ 
sen werden, daß alle diese Maßnahmen unbedingte 
gesetzliche Kraft haben, ohne Rücksicht auf 
Form -oder Inhalt. lnS'besondere ist eine An
fechtung derseihen wegen Rechtsungültigk·eit oder 
wegen etwaigen Widerspruchs mit den von <Wr 
Rechtspr~echung aufgestellten Grundsätzen aus
geschlossen. So hat vor einiger Zeit das Oberste 
Landtesg,ericht in Bayern in einem UrteH ausge
sproch-en, daß die ~auf Grund des Kriegszustands
gesetzes erlassenen Anordnungen der Militär· 
befehlshaber Ausnahmegesetze darstellen und als 
solche rechtswirksam sind, gle,ichgültig, ob sie im 
einzelnen mit doer Rechtsprechung am Landes
ode~r Reichsgericht im Widerspruch st.ehen oder 
nicht. 

Eine gerraue Beachtung d~er Verbote ist um so 
wichtiger, als die bei Zuwiderhandlungen ange~ 
drohte Strafe in der Reg€1, und in erster Lini€', 
Gefängnisstrafoe ist. Nur beim Vorliegen mildern
der Umstände kann auf Grund zweier neuer Ge
&et;ze (Heichsgoesetz vom 11. Dezember: 1915 und 
bayerisches Gesetz vom 4. Dez,emher 1915) auf 
Haft odoer Geldstrafoe bis zu 1500 M. erkannt 
werden. 
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Der Verkehr mit Branntwein. 
l7 er kauf von Branntwein und Spil·itus. 

Eine Einschränkun:g des Handels mit BTannt
wein und Spiritus erfolgte, nachd€m der Krie•gs
znstand eimge Zeit gedauert hatte, zunächst 
durch Anordnungen einz.elner Militärhefehlshaher. 
Später nahm sich auch doeT Bundesrat der Sach·c 
an und ermä,chtigte durch Verordnung vom 
26. Mätz 1915 die Landes.zentralbehörden üder di.e 
yon ihnen be·ze.ichneten Behörden, den Ausschank 
und den Verkauf von ·Branntwein oder Spiritus 
g~uz oüer t-eil weise zu ver:bi.et.en oder zu be
schranken. _\uf Grund di1€s1es Bundesratsbeschlus
ses erging.en in den mei,sten pl'!Cußischen Regie
rungshezirken und in einer Anzahl Bundesstaaten 
Verordnung.en uber d€n Verkauf von Branntwein 
und Spiritus, wel1che jetzt im wesentlichen <lio 
Grundlage des· bestehenden Rechtszustaill.dl€s bil
J·en. ·Die f,ruhel'l(?n Verordnungen U€r Militärhe
fehlshaher wurden zum grüßen Teil nach Erlaß 
der genannkn RegierungSlverfügungen aufgeho
ben, nur in einigen wenig€n Korpshezirkoen be
s1ehen sie noch w~t:it.eT. Die Yerordnungrn der 
Hogierung.en sind nun unte~reinand.cr N:cht ver
.~c·hie,d·en. Gemeinsam aber ist ihnen, daß sie den 
Kleinhandel mit \Branntwein oder Spiritus ent
weder auf bestimmte Stunden besehränk>En oder 
gtlnz unte·rs·a1gen, und in l·e·tz.t.erem FaHe nur be
stimmt~ Ausnahmen zulassen. Unter diesen b& 

a 
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findet sich reg.elmäßLg auch die Ahgahe von 
Branntwein zu Henzweck·en. Diese ftir Apothe
ker in ers.ter Heihe wichtigen Sonderbestimmun
gen lauten in den ·bis jetzt erlassenen Verord
nungen wie fo·lgt: 

An h alt. Ausgenommen von d.oem Verbote 
des Kleinhand.e1s· ist: d. die• Abgabe von Brannt
-wl€in und Spiritus zu Heilzwecken aus Apothe
ken. V. vom 17. August 1915 (68) *). 

'B r e \IU e n. Ausgenommen ist der Kleinhan
d.oel mit verga.lUem Bral!lnt;w.ein und die Abgabe 
von Brannt•wein zu Heilzwecken in Apotheken. 
V. vom 13. Sep·tembe-r H)15 (78). 

E 1 s aß - L o. t h r .i n g e n. U n t e r oe l s aß. 
Die Abgabe von Brannbvein und Spiritus zu 
lleil:l'Jwecken in Apotheken und Drogerien ist 
auch ohne ärztliche Ord.mation g•e·s·ta.ttet. V. vom 
9. September und 14. Dezember 1915 (1915 Kr. 76 
u. 19'16 Nr. 1.) 

- 0 h e Te 1 saß Die ~-\.:hgabe von lßrannt
wein und tSpiritus, zu Heilzwecken ist auch ohne 
ärztliche Verordnung g.estattet. Der Verkauf 
von v-ergäUüem :Brmnntwf€,in und vergalltem Spir.i
ius in jeder ·Menge· 1st ot'rlaubt. V. vom 1. Mäl"z 
1917 (2~). . 

- Lothringen. Die Abgabe von Brannt
wein und Spiritus zu Heilzwecken in Apoth-eken 
ist auch ohne ärztliche Ordination ges.taHet. V 
vom 7. Oktobl€r 1915 (85). 

Ha m b ur g. Ausgenommen i.s·t der Klein
handel mit vergällt•Em Branntwein und die _--\.lJ
gabe von Branntwein zu HeUzwecken aus .Apo
theken. V. vom 8. Oktoher 1915 (83). 

-IX. A. K. (Hamburger Land.gemeinden). Aus
genommen von dem Verbot des § 1 sind folg.endc 
Fälle: a. Auf Grund schrif·tlicher ärz.tlicher Ver
ordnung kann dl€r Ta.geshedarf d-er in § 1 bezeJt '' 
neten Flils-sigke'iten an e·inz-elne P•crsonen Yer
kJ•uft werden. V. yom 8. September 19115 (75). 

'M e c k 1-e n b ur g- S c h w er in. Ausgenom
men ist .d·er Kleinhandd mit V·el"gälltem J3Tannt
wein und di.e Abgabe von Branntwein oder Spiri-

*) Die in Klammern g-esetzten Zahh>n bezeichnen 
diejenigen Nummern der Pharm. Ztg.. in denen die 
betreffende Verordnung- abgedruckt war. 
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tus zu Heilzw-ecken in !Apotheken. An Ange
hörig·e feindlicher Staaten darf die Abgabe von 
·Branntwein oder !Spiritus zu Heilzwecken in 
Apo·theken nur auf Grund einer s.chnftlichen ärzt
lichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Veror:d
nung erfQilgen. V. vom 22. NoiV-ember 1915 (98). 

Preußen: 
- I. A. K. Königs b er g. Es: wir.d d-en Apo

theken und· Drogenha.nd.l.ung·en verlhoten Trinkspiri
tus an MilLtärp·ersonen •Se•lbst oder deren e·rkenn
bure Beauftragte a.nders1 als auf Grund s-chrift
licher miHtärarztlicher Ano•rdnung zu verabfol
gen. In d•er Ano·rdnung ist die M·enge des zu 
verabfolgenden Sp·intus genau zu bezoeichnoen. V. 
vom 6. März 1915 (28). 

- R;b z. All-en s t ein. lDie Vors.chriften 
fiiJ.den keine An!Wendung auf den Kleinhandel mit 
vergälltem Branntwein oder Sp-iritus, ehenso ni.cht 
auf di·e Ahga.be von !Branntwein zu Heilzwecken 
aus Apotheken. V. vom 3. März 1917. 

- XVII. A. K. und F·estung Dan z i g. Auf 
den KleinhaD'del mit vergalltem Branntwein 
oder Sp.iri.tus findet das Verbot ke.ine Anwen
dung, ebenso nicht für die, Abgaoo von Brannt
we.in oder Spiritus ~u Heilzwoeck-en aus Apothe
ken. V. vom 1. und 11. Mai 19·15 (40 u. 42). 

E 1 .bin g, Stadtkreis E., und Kroeise 
Elbing und Manenburg mit Ausnahme der Festung 
Marienburg. (Wi·e in Danzig.) V. vom 21. März 
1917 (27). 

- Graudenz. (vVioe in Danzig.) V. vom 
11. August 1915 (70). 

- B er l in. Land·e&p·olizeibezirk. Ausgenom
men ist der Kleinhandel mit v-e-rgiültem Brann.t
wein und die Ahgabe von Branntwein zu Heil
~wecken in Apotheken. V. vom 6. September 
1!315 (73). 

- H. b z. Pots da m. (VVie in Berlin.) V. 
vom 18. September 1915 (77) .. 

- Span da u. Innerhalb der Spoerrzeit dar! 
Branntwein nur auf ärztliche Anordnung abgege
ben wer.ct.eu. V. vom 19. April 1915 (37). 

- Rb z. F rank f ur t a. d. 0. Ausgenom
men ist ·c1er Kleinhandel mit voergälltem Brannt
wein und die Abga.be von Branntwein zu Heil
zwecken in Apothekeu auf arztliehe Anordnung. 
V. vom 1. S-eptember 1915 (73). 

3* 
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- Rb z. P o s e n. (J3.es1imm.ungen über Ver
kauf von Branntwein in A,potheken ftehlen.) V. 
vom 26. Juni 1915 (54). 

- Rb z. B r es 1 a u. Auch in. Apo.theken darf 
rz.;u Hei&zwecken Branntwein ·odoer Spiritus im 
Handverkauf nicht billiger als z·u 3 M. für das 
Li.ter, wenn auch in kleineren Meng·en, abgegeben 
werden. V. vom 10. September 191<5 (77). 

R b z. L i oe g n i t z. Auch in Apotheken 
darf zu Heil'zwecken Branntwein ocLer SPiritus im 
Handverkauf nicht billiger als zu 3 M. für den 
Liter abg·eg'€hen werden. V. vom 28. Juli 1915 
(67). 

- R b z. 0 p p oe I n. Aus:g.euommeu von dem 
VtEwbot sind: b. der Verkauf zu H'€ilzwecken, so
fern er auf ärztliche Verordnung geschieht. V. 
vom 9. September HH5 (77). 

- Rbz. Magdeburg. Ausgenommen von 
dem Verhota. d·es Kleinhandels ist: d. die Abgabe 
von .ßran11twein Ullid Spiritus zu H(3!il'zweck.en aus 
Apotheken. V. vom 12. Juli 1915 (59). 

- Rbz. Merseburg. (\Vie in Magde
burg.) V. vom 3. Mai 1915 (39). 

- Rb z. E r f ur t. Zulässig ist: b. d-er Klein
handel mit vergälltem Brannt.w.e·in (§ 15 der 
Branntweinst-euerbefr.eiungs.ordnung vom 9. Sep
tember 1909), c. die .Nbgahe von BranntlWein und 
Spiritus zu Heilzw-ecken. V. vom 3. Juni und 
1. Juli 1915. 

- Rh z. SchI es w i g. Ausgenomm>En ist 
d-er Kleinha·ndel mit vergäliltem Branntwtein. und 
die Abgabe von Branntwein zu Heilzwecken aus 
Apotheken. V. vom 19. Oktober 1915 (87). 

- K i e 1. (Gebiet des erweiterten B.eienls
b~reichs des KriegshafenB.) Nicht unter diese 
Ver.ordnull!g :fäll.t der veTJgälUe Branntwtein ( § 15 
der BranntweinsteuterbefreiungsO'rdnung vom 
9 September 1909), sowie die Ahgabe von Brannt
\Vlein zu Heilzwecken ans Apo,theken. V. VQm 
?:5. Juli 1915 (60). 

- X. A. K. H an n o v oe r. Gestatt,et ist: 2. Der 
Verkauf von Branntwein und Spi,riius an einzelne 
Personen zu Heilzwecken :a;uf Gr·u.nd ärz,tlicher, 
zahnärz.Uiche·r ode·r Uerärztlich.er, zu haus·wjrt
schaftlichen und gewerblichen Zwecken auf 
Grund polizeilicher schriftlichter mit Datum und 
Unterschrift versehener Bescheinigung in einer 
darin b~·timmt angegebenen Meng.e. Die Be-



- 37-

eeheimgung ist nur ein-e· Woche gülHg. Der Ver
käuf·er hat auf ihr die a·bgegoebene Menge in Buch
staben zm vermerken. V. vom 17. Juli 1915 (59). 

- VII. A. K. M ü n S· t er. Edauht is.t: 2. Der 
Verkauf zu Heilzwecken auf schriftliche, mit 
Datum und: Unters·chrift versehene lAnorndung 
oder Bescheinigung •eines Arztes, Zs'hnarztes 
oder Tierarztes, uni·er Angabe de·r abzugebend-en 
Menge. In den Fällen zu 2 und 3 ha.t der Ver
käufer -di~ abgeg,ebene Menge auf der Beseheini
gung zu vermerk€n. Jede Bescheini•gung hat nur 
14 Tage Gül·tigk.e.it. V. vom 9. Februar 1915 (16). 

- Rb z. M ü n s .t er. Zuläss-ig ist: 3. D-er 
Verkauf von Spiritus, \Ve<ingei.st und Franz.brannt
wein zu Heil-, hauswirtschaftliehen und ,gewerb
lichen Zwecken auf schriftHebe mit Datum und 
Unterschrift versehene Eescheinigun~ oeines Arz
t-es oder der zuställidigen PoHz.eibehörde unter 
Angabe der abzugehenden Menge. Die B.eschei
nigung hat. nur eine Gültigkeitsdauer von acht 
Tagen Der Verkäufer hat auf ihr die abgege
bene Menge in Buchstaben zu vermerken. V. vom 
18. Juni und 21. August 19·15 (53 u. 71). 

- Rbz. Arnsberg. Zuläs1sig ist: 2. Der 
Verkauf zu H€il-, hauswirtschaftlich und ge;werb
lichen Zwecken auf schriftliche mit Datum und 
Unters·chrift versehene Bescheingiung eines Arz
tes oder der zuständigen Or.tspolizoe,ibehörde unter 
Angabe der abzugebenden Menge. iDie Beschei
nigung hat nur eine Gültigkeitsdauer von 8 Ta
!!en. Der Verkäufer hat auf ihr die ahgeg·ebene 
Menge in Buchs·taben zu vermerken. V. vom 
26. Juli 1915 (55). 

- Rb z. K ·a. s s .e I. VoTstehendoe Restimmun
gen finden keine Anwendung auf den Verkauf von 
Branntwe-in oder Spiritus. durch Apotheken zu 
Heilzwecken. V. vom 19. Juli 1915 (61). 

- Rbz Wiesbaden. (\Vie in Kassel.) 
V. vom 21. Juli 1915 (61). 

- Rb z. K ob 1 e n z. Erlaubt' is.t nur: 3. Der 
Verkauf zu Heil-, hauswirtschaftliehen und gl('
woerblichen Zwe-cken auf ärz1lirhe oder QrtspoH
z,eiliche, mit Datum und· Unterschrift sowie An
gabe der abzug-ebenden Menge versehene Anord
nung oder Bescheinigung. ·Diese Ausweise haben 
nur eine G1Htigkeits-da:u-er von 14 Tagen. Der 
Verkäufer hat auf ihnen die abgegeoone Meng<C 
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in Buchstaben zu vermerken. V. vom 3. Sep.temp 
her 1~15 (73). 

- Rb z. D ü s s e 1 d· o• r f. Zulässig ist: 3. 
Der Verkauf zu Heil-, hauswirtschaitlichlßn und 
gewe.rb'lichen Zwecken auf sehriftl.iche. mit !Datum 
und Unters·chrift versehene Be·s·cheinigung eines 
ATztes ·otder doer zuständigen Ortspolizeibehörde 
unter Angahe· der abzug·ehend4:'n Menge. Die B·e
s•cheinigung hat nur eine• Gültigk-eitsdauer von 
acht Tagen. n€r Verkäuf-er hat auf ihr die ab
g.eg·ehene Menge in Buchs•ta·ben zu vermerken. 
V. V'Om 28. Au.gu.st 19115 (73). 

- Rb z. D ü s s e l d o r f, soweit er zum 
Gouvernementsbezirk Köln gehört. V. wie in 
Ko.blenz vom 28. August 1915 (73). 

- Rb z. K ö In. (Wie in Kohlenz) V. vom 
3. September 1915 (73). 

- Rbz. Trier. !Erlaubt ist nur: 3 Der 
Verkauf zu Heilzwe-cken auf schriftliche mit Da
tum und Unterschrift V·erseh€n~ Anordnung oder 
Bescheinigung ·ein-es 'Arztes, Zahnarztes oder 
Tierarztes, unt4:'r Angabe der ahzug·ehenden 
Menge. In den Fällen zu 3 und 4 hat de·r VeT
käufer die abgeg€bene Menge auf der Bescheini
gung zu v-ermerken. J ed.e B.escheini,gung hat nur 
14 Tage Gültigkeit. V. vom 15. Mai 1~15 ( 42). 

- Rb z. A a c h e n. (Wie in Koblenz.) V. 
vorn 3. September 1915 (73). 

K g r. S a c h s e n. Ausgenommen von dem 
Verbote des Kl€inhandels ist: b. d.ie Abgabe von 
Branntwein und Spiritus zu HeiJ.z,weckPn .aus 
Apotheken. V. vom 18. August 1915 (68). 

Wie hieraus hervorge·h.t, z·eigen auch diese 
Sonderbes·timmungen eine gewisse Mannigfaltig
keit. In d€n meisten Bezirk-en ist die. Abgabe von 
Branntwein zu Heilzwecken nur in Ap·otheken 
zulässig, in mm.gen auch außerhalb d.erselhen. 
Größtenteils darf sie nur auf ärztliche Anord
nung, in and-eren Fällen .auch ohne solche. in 
dritten auf ärztliche üder poHzeiliche und in 
vioerten auf ärztliche, zahnärztliche o·der tier
ärztliche Verordnung erfo.Jg-en. Von nicht gerin
ger-er Tragweit-e ist jedoch die• V.eTschied1enheit 
d.er Bestimmungen über d~n Um f a n g d er 
e i n z e I n e n V e r o r d n u n g e n. 
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1. Bei u-en mei,~tcn findet s.ich hier die· fol
gende Angabe: 

,.Die B>egriffe Brannt~wein und Spiritus im 
Sinne dieser Verordnung umfassen alle Flüssig
kcitt€n. die durch Gärung und Destillation aus 
Pflanzenstoffen ,goewonnen "\Y,erden und aus Was
ser und Alkohol bestehen, sowie di-e Flüssig
keiten, wekhe hieraus herg,e,stcllt und hiermit ge
mischt w·erd-en, insbesondere auch Likör-e, Kog
nak, Gro,g usw." 

2. Bei ander,en luut<et jedoch dies-e Bestim
mung etwas ahwekhend, nämlich wie folgt: 

.. Als Branntweü1 oder Spiritus im Sinne rvor
sidtender Ano,rdnuug gelten alle Flüssigkeiten, 
die durch Gärung und Destillation aus Pflanz«m
stoffen gewonnen w-erden und aus \Vas.ser und 
Alkohol bestehen; sowie l(Ue zum Trink
gol'nuß bestimmten Flüssigkeiten, 
wel>che hierans hergestellt oder bietmit in einem 
das Maß •e,ines zur Haltbarmachung des. Getränks 
notwendigen Spritzusatze<SI uherschreitenden Um
fung~e gemischt Bind, insbesonder-e auch Likör,c, 
Kognak, Grog." 

Di>C "\Virkung dieser heid·en Begriffs-
hu tirnmungen ist kein.eswoegs die gleiche. 
\\" aln·end na'ch der z w e i t e n Definition 
außer den durch Gärung und Destillation aus 
Pflanzenstoffen gewonnenen alkoholhal t,igen Pro
dukten weiter-e Mischungen und VoerarlJeitungoen 
di-eser nur dann unter die V crOTdnung fallen, 
\H'nn sie ,.zum Trinkgcnuß be,stimmt" sind, fallt 
bei der e r s t e n Definition durch das F-ehlen 
di·escr \V OTte die Beschrankung auf zum Trink
genuß bestimmt-e Flilssigkeiten fort, und oes 
müßten nach dem vVortlnut dies er Y crordnun
geu a 11 e aus Alkohol horrgestoellten oder hiermit 
gemig,chtcn Flüssigkeilen dem Verkchrs\-crhot 
unterworfen s~ein. Ausnahmen Yon dem Verbot 
sind in der R·egel nur vorgesehen: a fur d-en 
GroßhandPl, b. ftir vergällten Brnmüwein, c für 
Feldpostsenrlungen, d. für ..:\.bgabe in versiegelten 
oder voerkapselto('n Flaschen zu b€stimmtcm ~Iiu-
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destpreis, e. für Heilzwecko. Im G·cltung.shereich 
von Vero·rdnung·en mit der erstg-enannten (kür
zeren) Definition würde danach der los-e·, ni·c.ht 
in versiegelten oder verkapselt-en Fla.S>chen statt
fihdende Kleinvorkauf (d. i. der Voerkauf in Men
gen unt-er 17,175 Liter) aller in Apotheken vor
haLdenon alkoholisch-en Fltissigkeitcn, die nicht 
g.eradoe als Heilmittel angesprochen werden kön
nen, wie insbesondere der großen Schar der kos
metischen und techniechen Präparate, von dem 
Voerbot mit b-etroffen werden. Ob freil:ich eine 
solche Ausdehnung der V-erordnungen mit ihrem 
TI:rlaß beabsichtigt war. erscheint fraglich, und es 
ISt wohl anzunehmen, daß da.s Verbot sich in allen 
Fallen nur auf die zum Trinkgcnuß hrstimmten 
Flüssigkeiten r.ich ten sollte, wie auch aus den 
überall ang·efilhrten Beis·pi.elen ,.Liköre, Kognak, 
Gro·g" hervorgeht. Genauorc Anga.hen lassen 
sich jedoch hei d·em Mangd an Einheitlichkeit 
m1t<:r den erlassenen Bestimmungen nicht machm1. 
Die· Rechtslage ist in j.cdem Falle nach der für 
den betreffenden Ort oder Bezirk geHenden V 0-r
mdnung besonders zu beurt.eil€n. "\Vo· Zwc.ifel be
stehen, werd€n sie am besten durch Rückfrage 
bei der Behörde, "\Yelch.c die Veror·dnung erlassen 
hat, b-Ehoben. 

Außer diesen Bestimmungen unt<'rliegt (lie 
Abgabe von reinem. unverarbeitot~E'm 
B r an u t wein in ~lpoiheken noch einer weit·e
ren B.cschränkung. DiEse gründet sich auf Be
].;:anntmachungen des Rcichskanzkrs vom 15. April 
1H15 und des Präs,identen des Kriegsernährung~
nmts vom 22. Januar 1917 (PhaTm. Ztg. 191:"), 
Nr. 32 und 1917, Kr. 8). Danach kann Apoth-eken 
mrverarheite1er ~Branntwein g•egen Entrichtung 
der V.erbrauchsabgabe in bestimmter Meng-e g-e
lief-ert werclen, w-enn er "zur Venvendung im 
eigenen Apothek-enhetriebe" bestimmt ist. 
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Die Apotheker dürfen somit den so bezogenen 
Branntwein nur im Apothekoenbctdehe zur Her
stellung von Arzneien und g.onst>ig-en (off.izinellen 
oder nicht ·oHizinellen) pharmazeutisohen Prä
p:traten verarbeiten oder zur Vornahme von Unter
suchungen veMvenden. Dagegen dürfen sie den 
Branntw·ein u n ver a r he i t e t nur abgeben in 
Mengen von nicht mehr .als 2 1 im einzelnen an 
Ärzte Zahnärzie, Ti.erärzte und Hebammen, fer
ner nach ärztlicher, zahnärztlicher od-er tierärzt
li~her schriftlicher Anweisung. Es ist also s.eiteng 
d·er Apotheker zu unters·cheiden zw-ischen der Ver
W.fndung von .Branntwein inn.erhalb des Apoihe
k('nbetriebes, insbeso.nder.e d·cr Verarbeitung zu 
Arzneien oder Arzneimitteln. und der Abga,be von 
uuverarheitetem (reinem) Branntwein. Erstere 
ist ohne BoeschrHnkung zugel!as.sen. letztere nur an 
bes1immtc Abnehmerkreise und in beschränkten 
~'I·( ngen. Dies·e Beschränkung·en beziehen eich 
aber nur auf reinen, unverarheiiet<'n Branntwein. 
Die Yorhcr angefuhrten Einzelverordnungen der 
i':i·vil- und Militärbehörden gelten auch für daraus 
hC'rg·estell toe alkoholhaltige Flussigk.eitoen. Beide 
~\1 t·cn von Anordnungen hcstchen nebeneinander. 

Spil."itusvel."sol."gung der Apotheken. 

Durch Bekanntmachung des Präsidenten des 
Kriegsernährungsamts vom 22. Januar 1917 
( Zentralblatt für das Deutsche Reich, S. 17) sind 
die Ausführungsbestimmungen zu der Bekannt
machung, betreffend Einschränkung der Trink
branntwein€rz.eugung, vom 15. April 1915 (Zen
tralblatt für das Deutsche Reich, S. 123) abge
ändert word-en. Danach gilt zurzeit für den Be
zug von Alkohol für die Apotheken folgendes: 

Kontingent: 
Apotheken dürfen zur Verwendung im Apo

thekenboetriebe vom 1. Februar 1917 bis auf wei
t·eres monatlich nicht mehr als 1/12 der im Betriebs-
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jahre 1913/14 versteuerten oder nachweislich ver~ 
st.eue·rt' bezogenen Alkoholmenge v·erstoEmern las
sen. Die Apotheken sind somit auf e·ine d·em 
Friedensverbrauch entsprechende· Mengoe he· 
S·chränkt. 

Voersteue,rung: 
Die Apotheken haben der für den Ort des 

Betriebes zuständigen Steuerstelle eine Anmel
dung einzureiclwn, die enthält: 

a. die Menge, deren V e,rstoeuerung beantragt 
wird, 

b. den Zweck. zu dem der Branntwein ver
wendet woerden soll, 

c. die Erklärung, daß dem Verbraucher be
kannt ist, daß eine Verwendung, zu einem ande
ren als dem unter b. angoegoebenen Zwecke ver
boten ist, 

d. die genam~ Bezoeichnung des Betriebs, in 
dem die Verwoendung des Branntweins erfolgen 
soll (Name oder Firma, Name des B-etriebsleiters, 
Ort. Straße und Hausnummer), 

e. die Unterschrift des Betriebsleiters; die 
Stoeuerstelle kann deren Beglaubigung durch die 
Ortspolizeibehörde verlangoen. 

Dioe SteuersteHe prüft die Anmeldung und 
gibt die dem Apotheker zustehende Alkoholmenge 
für einen bestimmten Monat od.er mit Genehmi
gung des Hauptamtes für drei Monate zur Ver
steuerung im voraus frei. 

Die geprüfte und mit dem Freigabev-ermerk 
vers.ehene Anmeldung erhält der Apotheker zu
rück. Auf Grund dieser steueramtlichen Beschei
nigung kann der Apothoeker Branntwein in Höhe 
der im Schein angegebenen Menge versteuern las
sen, und zwar entweder selbst durch die für ihn 
zuständige Steuerstelle, oder auch durch einen 
Dritten, nämlich seinen Lieferanten (Händler oder 
Reinigungsanstalt), durch dioe für diesen zustän
dige Steuerstelle. 

Bestoellung: 
In heiden Fällen hat der Apothekoer seinem 

Lieferanten bei E'rteilung, der Bestellung den 
Berechtigungaschein einzusenden. 

Falls einem Apotheker ein Branntweinliefe
rant nicht bekannt ist, oder sein bisherig·er Liefe
rant aus irgend einem Grunde nicht Uefern kann 
oder will, ist die Spiritus-Zentrale G. m. b. H., 
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Berlin \V. 9, SeheHingstraße 14-15, auf Anfrage 
jederzeit bereit, eine geeignete Lieferst€lle nach
zuweisen. 

Preise unu Beuingungen; 
Für die Abgabe von Brannhvein .in Mengen 

unter 280 1 sind bis auf ;weiteres die nachst·ehcnd 
aufg.eführten V€rkauf.spreise festgesetzt 'vord-en, 
die nicht üb-erschritten werdoen duden; 

F'ür Primasprit in M-engen; 
von 25 bis 60 1 reinen Alkohols 3.85 "!vL 

für 1 l roeinen Alkohols versteuer-t, 
von i.iJher 60 bis 100 l reinen Alkohols 3.80 M. 

für 1 l reinen Alkohols versteuert, 
von über 100 bis 150 I reinen Alkohols 3,75 M. 

für 1 l ooineu Alkohols versteuert, 
von über 150 b~is 279 1 reinen Alkohols 3,70 M. 

für 1 1 reineu Alkohols versteuer-t, 
Bet Lieferung' von filtriertem Primasprit 

kaiJn ein Aufschla,g bis zu 5 Pf., bei filtriertem 
\Yeinsprit bis zu 8 Pf. für 1 l reinen Alkohols zu 
vorstehenden Preis·en hinzugerechnet werden. 

Die Proeise gelten für den Platz B.erlin. 
Je nach der geographischen Lagoe des ße

zugsortes treten die durch Fracht usw. bedingten 
Unkosten hinzu. Die Zuschläge .sind den Lie.fer
stellen von der ,Spiritus-Zentrale vorgeschri.ehen 
und dürf.en in keinem Fa.lle 5 Pf. flir 1 I uber
steigen. Sämtliche Preis·e verst€hen sich entwerlcr 
frei Haus am Ortoe d-er Versandstelle oder bei 
Lieferung nach außerhalb frei Bahn des Ver
sundortes. 

Um auch kleinere Apothekenbetrioebe, die 
einen Monatsv-erbrauch 'Von W€niger als 8.5 1 rei
nen Alkohols haben, den beim Bezuge von 25 I 
einsetzenden Preis von 3'.85 M. flir 1 I reinen 
Alkohols genießen zu lassen, wird auf Antra.g von 
dem Vorsitz-enden der Reichsbranntweinstelle ge
nehmigt, für einen längeren Z€itraum als 3 Mo
nate, d. h. also mindest-ens 25 I, mit einem Mal-e zu 
beziehen. 

Für Betriebe, die erst nach Ablauf des Be
triebs-j.ahres 1913/14 entstand€n sind, erfolgt die 
F·estse.tz.ung der zur Versteuerung freizugebend·en 
Menge auf Antrag durch den Vorsitzend-en der 
Reichsbranntweinstelle. 
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Bezugsrevers: 
Soweit ·ein Apotheker hisher der Spiritus

Zentrale ,g€genüber ein ... m Bezug.sr~evers noch nicht 
abg·egeben hat, erübrigt sich von nun an die Aus
fertigung eines solchen, sowie die Ausstellung d-er 
für besondere Zwecke zugelassenen Bestellkarte. 

Verwendung: 
Die Verwendung des zur V·erst.euermn:g fro(+ 

gegebenen Branntweins zu and·m.'€11! als den ange
g-ebenen Zweckefll, insbesond€r.e die Abgabe in 
unverar·beitetem Zustande sowie die He•rstellung 
von alkoholiSoeben Getränken und von Liköressen
zen ist verboten. Apothek€n dürfen indess~m den 
Branntwein in 'Mengen. von nicht mehr als 2 I 
im €inzelnen an Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und 
Hebammen, fernor nach ärztlicher, zahnärztlicher 
od€r tierärztlicher schriftlicher Anweisung unver
arbei1et :abgeben. 

Wie €ingangs ausgeführt, kann die Verstetue
rung der von dem einzelnen Apotheker be.nötigten 
Menge auch d'Urch einen Dritten erfolgen. E's ist 
damit d€m Apotheker die Möglichkeit gegehen, 
von demj€nigen Liefe,ranten, bei dem er Waren 
anderer Art bestellt hat, auch Spiritus zu bezi€
hen und sich dadurch die Transportkosten zu ver
billigen. G-egen den früheren Zustand eTgiht sich 
eine Abweichung nur insofern, als früh€r ein je
der Lieferant nach Belieben Branntw·e-in ver
steuert bezieh€n und lagern konnte, hierdurch 
also jed€rzeit in der La.ge waT, die hei ihm ein
gehenden Bestellungen ohne weiteres auszuführen. 
Eine solche Vorratshaltung ist. nach den je1zt gel
tenden gesetzlichen Bestimmung€n nicht ID€hr zu
lässig. Infolgedessen wird sich .bei den Hezugs .. 
stellen\, die ein Lager für unversteuert•en Brannt
wein nicht besitzen, erg€ ben, daß sie die· bei ihnen 
€lngehend.en Einzelbestellungen n.icht sofo~rt aus
führen können, sondern ansammeln müssen. 
Erst !wenn diese angesammelten B.e.stellunge111 
einen größeren Umfang •erreicht haben, wird der 
Li.ef·erant Branntwein bestellen und liefern lassen 
können. Um V€rzög-erungen. die sich aus einer 
solchen Sammlung der Auft'räge für die Ausfüh
rung der einzelnen Bestellung ergeiben können, 
zu vermeiden, wird es sich empfehl€n, den Abfer
tigungsantrag rechtzeitig zu ste.llen~ 



4. 

Der Handel mit Arzneimitteln. 
Bunde~n·a tslrcrot•dnung 

vom 22. Mät•z 1917. 
Der iBundesr.at hat auf Grund des § 3 des 

Gesetzes· über die Ermächtigung des Bundeslfats 
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 
4. August 1914 (~ichs-Gesetzbl.. S. 327) folgend-e 
V e.rordnung er lassen: 

§ 1. Der H a n d e I m i t A r z n e i m i t t e l n 
ist vom 16. April 1917 ab nur solchen Personen 
gestattet, denen eine besondere Erlaubnis zum Be .. 
triebe dieses. Handels erteil:t worden ist. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung 
1. auf Personen, die bereits vor dem 1. August 

1914 mit Arzn€imitteln Handel getrieben haben, 
der sich nicht auf die unmittelbare Abgabe an die 
V erbraueher .beschränkt, 

2. auf A p o t h e k .e n, in denen Arzneimittel 
nur unmittel·bar an Verbraucher abgegeben wer
den, 

3. auf sonstige K I ein h an d e 1 s b e
t r i ehe, in denen: Arzneimittel nur unmittelbar 
an Verbraucher abgegehen werden, 

4 . .auf Tierärzte, smreit sie in Ausübung 
ihrer tierärztlichen Tätigkeit Arzneimittel un
mittelbar an Verbraucher abgeben dürfen 

§ 2. Arzneimittel im Sinne dieser Verordnung 
sind solche c h e m i s c h e n S t o f f e , D r o g e n 
und Zubereitungen. die zur Beseitigung, 
Linderung oder Verhütung von Krankheiten b€i 
Menschen oder Tieren bestimmt sind. · 

§ 3. Die Erlaubnis wir·d auf Antrag erteilt. 
Sie kann zeitlich, örtlich und sachlich begrenzt 
werden. "\Vird sie örtlich unbegrenzt erteilt, so 
wirkt sie für das. R·eichsg€biet. Vorschriften, 
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nach denen dioe Ausübung des Handels' mit Arznei
mit:teln anderw-eitigen Beschränkungen unterliegt·, 
bleiben unberührt. Die Erlaubnis kann versagt 
werden, wenn Boed·enken wirtschaftlicher Art oder 
p·ersönliche oder sonstige Gründe der Ertoeilung 
entgegenstehen. 

§ 4. ,Die Erlaubnis kann von der Stelle, die 
zu ihrer Erteilung zuständig ist, zurückgenommen 
werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, 
die die Versagung der Erlaubnis· rechtfertigen 
würd·en. 

In den Fällen des § 1 Abs .. 2 Nr. 1 und 3 kann 
der Handel in solchen Fällen untersagt \Y·erden. 

§ 5. Gegen die Versagung und die Zurück
nahme der Erlaubnis sowie g.egen die Unt.ersa.gung 
des Handels ist nur ß.es·chweru(l zulas.sig; sie hat 
keine aufschiebende \Virkung. 

§ 6. Di~ Land-Esz.entralbehörden bestimmen, 
welche Stellen zur Erteilung, Versagung und 
Zurücknahme der Erlaubnis, zur Untersagun_g, des 
Hand.el8 sowie zur Ent.scheidung tiber die Be
schwerd-e zuständig sind; sie bestimmen auch das 
Nähere über das Verfahren 

§ 7. örtlich zuständ1g zur ~ntscheidung ist 
die .Stelle, in deren B~·zirke die Hauptniederlassung 
de.s Handelsbetriebs liegt. Fehlt es an €iner in
ländischen Hauptniederlassung, s:o bestimmt die 
Landeszentralbehörde des Sundes.staats. in oem 
der Handel betrieben wird oder betrieben werden 
soll, die zuständige Stelle. 

§ 8. Dioe Stelle, von der die Erlaubnis ver
sagt oder zurückgenommoen oder der Handel unter
sagt worden ist, kann die Vorräte an: Arzneimi t
t-eln übernehmen und auf Rechnung und Kos,ten 
d~s Händlers v-erwerten. Ist Beschwerde (§ 5) 
eingelegt, so ist mit der Übernahme nach Mög
lichkeit .bis zur Entsch-eidung über die B-eschwerd-e 
zu warten. 

üher Streitigkeiten, die sich aus der Über
nahme und Verwertung ergeben, entscheidet end~ 
gültig die von der Landeszentralbehörde be
stimmte Stelle. 

§ 9. Mit Gefängnis bis zu €inem Jahre und 
mit Geldstrafe bis zu zehntausend: Mark oder mit 
einer dies>er Strafen wird bestraft: 

1. wer .ohne dioe erforderliche Erlaubnis (§ 1) 
oder nach Zurücknahme der Erlaubnis oder nach 
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erfolgter Unt-ersagung (§ 4) Handel mit Arznei
mitteln treibt, 

2. w.er den Preis für Arzneimittel durch un
lautere Maehenschaft-en, ins,bes>Onder.e Ketten
handel, steigert. 

Neben doer Strafe kann auf Einziehung tler 
A-vz.neimitt-el erkannt werden, auf die sich die 
straf,bare Handlung bezieht, ohn-e Unterschied, ob 
sie dem Verurteilten gehör-en oder nicht. Ist die 
Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten 
Person nicht ausführbar, so kann auf die Ein
ziehung selbständig erkannt werden. 

§ 10. Es ist verboten, in periodischen Druck
schriften oder in sonstigen Mitt-eilungen, die für 
einen größeren Kreis· von Persünen bestimmt sind, 

L ohne vorherige Genehmigung der von der 
Laud-eszentralb-ehörde bestimmtc11 Stellen sich 
zum Erwerbe von Arzneimitteln zu erbi-eten, 

2. zur Abgabe von Proeisangeboten auf Arz
neimittel aufzufordern, 

3. bei Ankündigungen über Erwerb oder Ver
äußerung von Arzneimitt-eln od-er über die Ver
mittlung ,solch-er Geschäfte Angaben zu machen, 
die geeign-et sind, einen Irrtum über die geschäft
lichen Voerhältnisse <Les Anzeigenden oder die 
Menge der ihm zur Verfügung stehenden Vorräte 
od-er über den Anlaß od-er Z·weck des Ankaufs, 
V.erkaufs oder der Vermittlung zu erweck-en. 

Es ist ferner verboten, in periodischen Zeit
.schrift~Cn bei Ankündigung-cu über Veräußerung 
von Arzneimitteln Preise anzug·eben. 

Das Verbot im Abs. 1 Nr. 1, 2 sowie im Ahs. 2 
find-et k-eine Anwendung auf Behörden. 

Die Verleeger periodisch erscheinender Dru,~k
schriften sind verpflichtet, di·e Unterlagen für die 
erscheinenden Anzeigen über Arzneimittel auf 
die Dau-er von mindest-ens sechs Monaten v.om 
Tag€ des Erscheinens· .ab aufzubewahr-en. Eine 
Prüfungspflicht dahin. ob die Anzeig-en dem V-er
bot im Abs. 1 zuwiderlaufen. liegt den Verlegern 
so\vie den hei der Hoerst·ellung und Verbreitung 
cl-er Druckschriften tätig€n Personen nicht ob. 

§ 11. Mit Gefängnis bis zu €inem Jahre und 
mit, Geldstrafe bis zu z-ehntaus-end Marlt' oder mit 
ein-er dieser Strafen wird bestraft. wer den Vor
schriften im § 10 Abs. 1, Abs. 2, Abs .. 4 Satz 1 
zu wider handelt. 
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Werden in den Fällen des § 10 Abs. 1 Nr. 3 
die Angaben in .einem g-es'chäftlichen Betriehe 
von einem Angest-ellten od>Er Beauftra,gten ge~ 
macht, .so ist der Inh<l!be·r oder Leiter des Betriebs 
neben dem Angestellten oder Boeauftragten s·traf
bar, w-enn die Handlung mit seinem Wissen ge
schah. 

§ 12. Die Verordnung tritt mit d-em 16. April 
1917 in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt, den 
Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Person.en, die beim Inkrafttreten der Verord
nung Handel mit Arzneimitteln tr€iben, hievzu 
a.ber einer besonderen Erlaubnis bedürfen, können 
ihren Handel bis zum 1. .Juni 1917 oder, w€nn sie 
bis zu diesem Tage den Antrag auf Erkilung 
der Erlaubni.s g·0stellt hab€n, bis zur Entscheidung 
üher den Antrag ohne Erlaubnis fortfilhren. 

Berlin, den 22. März 1917. 
Der Stellvertreter des Reichslumzlcrs. 

Dr. H (' I f f e r i c h. 

PJ.•euDische Ausfiih•·nngs.nn"·eisung. 

Auf Grund d€r §§ 6, 7. 8 Abs. 2 und § 10 
Abs. 1 Ziffer 1 der Verordnung über den Handel 
mit Arzn-eimitteln vom 22. März 1917 wird fol
gendes bestimmt: 

z u §§ 1, 3, 4, 6. 
1. Die vorstehend genannte Verordmmg he

zweckt, Miß,stänüen. (J,ie auf dem Gebiete de8 
A:l"zneimittelhandels hervorgetreten sind, .ent
gegenzuwirken. Es sollen unzuverlässige Potr
sonen vom Arzneimi ttelhandcl uudurch ferugot'
halten w-erden, daß die c..\.usubung dieses Handels. 
abgesehen von gewissen Ausnahmen. an ('ine be
sondere Erlaubnis g.eknupft wird. Fo€rner soll 
der Renenhandel mit Arzneimitt~llll ausgeschaltet 
und das Anproe.isen in ungehöriger Form, sei es 
ml!1er Angabe von. Pr-eisen, s-ei es unter 
Auffo.rderung zur Abgabe von Pl'lßisang-c
boten od>€r d-ergl. urunöglich ,gemacht werden. 
Di-e Verordnung erstreckt sich nur auf den 
Großhandel. Einoer Erlaubnis bedürfen nicht der 
Kl-einhand-el in den Apothek-en und sonstigen Han
delsbetrieber sowie die Abgabe von Arzneimitt€ln 
seitens der Tierärzte in Ausübung ihrer tierärzt-



liehen Tätigkeit. Unter Kleinhandel wird die un
mittelbar-e Abgabe an di-e V·eTbraucher verstanden. 
Als Verbraucher gelten auch Krankoenans,talten, 
ärztliche Hausapotheken und ähnliche Einrich
tungen. Ausgoenomm-en von der Verpflichtung zur 
Einholung der Erlaubnis sind ferner alle Personen, 
die b-er-eits vor d-em 1. August 1914 GToßhandel 
betrieben haben. Dies g i 1 t auch für Apo
t h e k e n (§ 1 Abs. 2 Ziff.er 1). Hat ein Apo
ti>-ekeninhaber seinen Betrieb nach d-em 1. August 

1914 begonnen, so bedarf erfurdeneig-entlichenApo-
thekoenbetrieb (unmittoel.bare Abgabe an die Ver
braucher) keiner Erlaubnis (§ 1 A.bs. 2 Ziffer 2); 
-er braucht sie aber, woenn er Großhandel betrei
ben will. Ebenso verhält es sich mit den sonsti
g-en Kleinhändlern von Arzneimitteln ( § 1 Abs. 2 
Z1Her 3). Der -eigentliche Apothekenbetrieb wird 
durch die Verordnung nicht betroffen; für eine 
e t w a i g e E n t z i e h u n g d e r A p o t h e k oe TI
konzession bietet sie keinoe Hand
habe. 

2. Zur Entscheiuung über die Erteilung, Ver
sagung und Zurücknahme doer Erlaubnis zum 
Handel mit Arzneimitt-eln sowie zur Unters·a.gung 
lies Handels in den Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 1 
und 3 ist in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde. 
in Landkreisen der Landrat, im Landoespolizei
bezirk Berrlin der Poliz-eipräsident in Berlin zu
ständig. 

3. Der Antrag auf .Erteilung der Erlaubnis ist 
schriftlich einzureichen. Es ist darin anzugeben, 
ob und seit wann der Antragstell-er eine im Han
d-elsregist-er eingetragoene Firma besitzt, mit wel
chen Waren er bisher gehandelt hat, ob er Arz
neimittel nur .an Zwischenhändler od-er auch an 
Verbrauch-er oder ausschließlich an Ver
braucher abgibt, ob er wegen Zuwiderhand
lung gegen die Höchstpreisvoerordnungen, g-eg-en 
die Verordnungen über VoTratserhoebung vom 
2. Februa.r und 3. September 1915 und die Ver
ordnung gegen übermäßige Proeisst-eig-erung vom 
23. Juli 1915 bestraft ist, und ob -ein Verfahroen 
wegen Untersagung des Handelsbetriebes auf 
Grund der Verordnung zur Fernhaltung unzuver
lässiger Person-en vom Handoel vom 23. Septernher 
1915 gegen ihn g-eschwebt hat. Ist dem Antrag
steller auf Grund· doer letztgenannten V-erordnung 

4 
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der Handelsbetrieb untersagt gew-esen, so kann 
der Antrag auf Erteilung d-er E.rlaubnis nur ge
stellt werden, nachdem die Wiederaufnahme des 
Handelsbetri-ebes gemäß § 2 Abs. 3 der Verord
nung vom 23. September 1915 gestatt-et wordoen 
ist. In dem Antrage ist fern-er anzugeben, für 
welche Zeit und für welches G-ebiet die Erlaubnis 
erteilt werden soll. 

4. Die zur Entsch-eidung nach Ziffer 1 zu~ 
ständige Stelle kann jederzeit die Vorl>egung der 
Handelsbücher sowi-e oeine Auskunft über die P-er
sönlichk-eit der Angestellten des Antragstellers 
verlangen. 

5. Die Erlaubnis kann versagt werden. wenn 
Bedenken wirtschaftlieber Art oder persönlich-e 
oder sonstige Gründe der Erteilung entgegen
stehen (§ 3 Abs. 2). Si-e kann, wenn sie ert-eilt 
ist, wieder zurückgenommen werden, wenn sich 
nachträglich Umständ-e oergeben. die die Versa
gung der Erlaubnis rechtfertigen würden (§ 4 
Abs. 1). 

Erg-eben sich bei einem B-etriebe, der nicht 
genehmigungspflichtig ist, .Bed-enken wirtschaft
licher, persönlicher od·er sonstiger Art, so kann 
auch der Handel selbst untersagt werden. Die 
Untersagung hat sich aber auf die Fälle des § 1 
Abs. 2 Ziffer 1 und 3 zu .b-eschränken, d. h. ein
mal auf Personen, die bereits vor dem 1. August 
1914 den Großhandel mit Arzneimitt-eln b-etrieben 
haben (Ziff.er 1). und sodann auf Kleinhandels
betriebe (Ziffer 3). Da.gegen ist bei Apo t h e
k e n (Ziff-er 2) und bei Tierärzten (Ziffer 4) 
eine solche Untersagung unstatt
haft, soweit beide nicht etwa Großhand-el be~ 
treiben (Ziffer 1). Vor der Zurücknahme €iner 
Erlaubnis (§ 4 Abs. 1) oder vor der Untersagung 
des Hand.els (§ 4 Abs. 2) ist dem Beteiligten Ge
leg-enheit zur Geltendrnachung etwaiger Einwoen~ 
dungen zu geben. 

6. Der § 3 Abs. 2 d-er Verordnung läßt für 
die Entscheidung der Frage, welche Gründ.e für 
die Versagung und· die Zurücknahme der Erlaub~ 
nis sowie für die Untersagung des Handels (§ 4 
Abs. 2) in Frage komm-en. den durch die Sachlage 
gebotenen Spielraum. Neben den Versagungs
gründen. die in der Person des Untern-ehmoers 
und d.er Beschaff€nheit der Unternehmung liegen, 
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z. B. Unzuverlässigkeit, Mangel an Sachkenntnis, 
Mangel an den für einen ordnungsmäßigen Han
delsbetrieb erforderlichen Einrichtungen oder dem 
nötigen Betri-ebskapital, kann die Versagung der 
Zulassung oder dioe ferneTe Nichtzulassung eiDJes 
Betriebes auch mit Bed.enken wirtschaftlicher Art 
begründet werden. Solche können namentlich 
daraus hergeleitet werden, daß für d·en in Rede 
stehenden Hand·elsbetrieb k e i n ·B e d ü r f n i s 
vorliegt. 

Die Erlaubnis kann zeitlich, örtlich und sach
lich begrenzt w;erden. Sie kann von d·er Erfül
lung bestimmter Bedingungen abhängig gemacht 
w-erden. Di-es wird sich besonders dann empfeh
len, wenn eine dauernde Überwachung d-es zu ge
stattenden Handelsbetriebes erwünscht ist, etwa 
um einer ungesunden Preisentwicklung oder einer 
Irreführung d-es Publikums entg-egenzuwirken. 
Bedingungen dieser Art können z. B. sein: die 
Verpflichtung, Bücher zu führen, die über Her
kunft und Verbleih der W·are, Einka11fs- und Ver
kaufspreise Auskunft geben, die Entlassung von 
Angestelten, die sich als unzuverlässi~ im Handel 
erwiesen haben, oder das Verbo.t des Gebrauchs 
einoer Firmenbezeichnung, die geeignet ist, über 
Art und Umfang d-es Geschäftsbetriebes im Publi
kum Irrtum zu erregen. Wer.den die Bedingun
g-en nicht erfüllt, so ist die erteilte Erlaubnis ge
mäß § 4 der Verordnung zurückzunehmen. 

7. Dem Handeltreibenden ist über die Ertei
lung d-er Erlaubnis .eine Bescheinigung auszuhän
digen. 

8. Die Entsch-eidung ist gebührenpflichtig. Die 
Gebühr beträgt für Handelsbetriebe, die gemäß 
§§ 6, 8 des Gewerbesteuergesetzes. vom 24. Juni 
1891 zur Gewerbesteuerklase-e I veranlagt sind, 
50 M., für die der Gewerbesteuerklasse II 30 M .. 
der Gewerbesteuerklasse III 10 M. Für Betriebe 
der Gew-evbesteuerklasse IV und die gemäß §§ 5, 
7 des Ges·et.zes von der Gewerbesteuer b-efreit-en 
Betriebe ergeht die Entscheidung gebühr-enfrei. 

Zu§ 5. 
'Ober die Beschwerde entscheidet endgültig 

der Regierungspräsid·ent, in dessen Bezirk die 
zur Erteilun.g d-er Erlaubnis zuständige Stelle 
ihren Sitz ·hat, sorweit der Landespolizeibezirk 

4* 
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Berlin in Betracht kommt, der Ohe,rpräsident in 
Po,tsd,am. 

zu§ 7. 
Fehlt es an einer inländischen Hauptnieder

lassung, so bestimmt, wenn die Erlaubnis für ein 
die Groenzen ein-es Regierungsbezirkes nicht über
schreitendes Gebiet nachgoesucht wird, der Re
gi-erungspräsident die zuständige Stoelle; im übrri
gen ist der Poliz·eipräsident in Berlin zuständig. 

zu§ 8. 
über Streitigkeiten, die sich ~a.us der Dber

Pahme und Verwertung z,wischen den Beteiligten 
ergeben, entscheidet endgültig der Regierungs
präsident, in doessen Bezirk sich die zu überneh
menden und zu verwertenden Arzneimittelvor
rate befinden, im Landespolizeibezirk Berlin der 
Oberpräsident zu Pntsdam. 

zu § 10. 
Zur Erteilung der im § 10 Abs. 1 Ziffoer 1 

vorgesehenen Genehmigung, ist die Polizeibehörde 
does Ortes der g.ew.erblichen Niederlassung oder, in 
Ermangelung einer solchen, des Wohnortes des 
Anzoeigenden zuständig. In Orten, in denen eine 
Preisprüfungsstelle errichtet ist, ist diese zu
ständig. 

Berlin, den 23. April 1917. 
Der Minister für Handel und Gewerbe 

I. A.: L u s e n s k y. 

D€r Minister für Landwirtschaft, Domänen und 
Forsten. 

I. A.: Dr. H e ll i c h. 
D-er Minister des Innern. 

I A.: Drews. 

Sächsische Ausführungsanweisung. 

1. Wer mit Arzneimit:teln handelt, ohne daß 
die Voraussetzung·en in § 1 Absatz 2 d-er R·eichs
kanzloerhekanntmachung vorliegen, hat ein schrift
liches Gesuch um Erlaubnis bei der Amtshaupt
mannschaft, in Städ·t.en mit Revidierter Städte
ordnung beim Stadtrate, a.lsbald einzureichen. Als 
V oerbraucher im Sinne von § 1 Absatz 2 geltoE:m 
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auch Krankenanstalten, ärztliche Hausapothekoen 
und ähnliche Einrichtungen. 

2. Das Gesuch muß ang.eben: 1. ob und Beit 
wann der Antrags·toeller eine im Handelsregister 
eingetragene. Firma besitzt, 2. ob und mit woel
chen Anmeimitteln er vor doem 1. Aug-ust 1914 
goehandelt hat, 3. oh oer wegen Zuwiderhandlung 
geg·en die Höchstpreisverordnungen, g.e,gen die 
Verordnungen über Vorratserhebungoen vom 
2. Februar und 3. 8eptember 1915 und die· Ver
ordnung. gegen übermäßige. Pr·eisstei.gerung vom 
23. Juli 1915 b-es·traft i.st und 01b ein Verfahren 
weg-en Untersagung d-es Handelsbetriebs auf 
Grund der Verordnung. zur Fernhaltung unzu
verlässiger PersoiJlen im Handel vom 23. Septem
ber 1915 gegen ihn g·eschwebt hat. Ist d·em An
tragsteller auf Grund dieser Verordnung doer 
Handoel1sbetrieb unters•a.gt worden, so kanru doer 
Antrag auf lErt.eilung der Edaubnis von ihm nur 
gest:ent werden. nachdem di.e Wiederaufnahme 
d-es Handelsboßtriebs nach § 2 Absatz 2 der Ver
ordnung vom 23. September 1915 g-estattet wor
den is·t, 4. ob nach der Verordnung über d·en 
Handel mit Lebens- und Fut.termitioeln vom 
24. Juni 1916 der AntragsteHer zum Handel zu~ 
gelassen war oder ob ihm die Erlaubnis versagt 
odoer entzogen word!fn ist, oder oh nach § 11 und 
§ 12 derselben Verordnung <ein Strafverfahren 
gegen ihn ges.chwebt hat. 

3. Für die Erteilung, Voersagung und Zu
rückna:h.me der Erlaubnis, sorwie die Untoers.agun.g 
des Handels• mi.t Arzneimitteln (§ 6) woerd•en bei 
den Amtsha.uptmannschaf.ten und den Städten mit 
Rev}d1ierter Städteordnung -für ihren Bezirk E n t
s c h oe i dun g s s t e 11 e n errichtoet. 

Sie best;ehen aus dem Amtshauptmann, in 
Städten mit R.evidierter Städteordnung aus dem 
.Bürgermeister al1s Vorsitzendem und 3 Mitglie
dern, d'arunter 2 Vertretern des, Handels' und 
einoem L e i t e r e i n e r ö f f € n t 1 i c h e n A p o -
t h e k oe. ])ie Mitglieder sind ehr·enamtlich ohne 
Entgelt tätig. DeT Vo.rsHzend€ kann einen juristi
schen Beamten seiner Behörd•e mit seiner Ver
tretung heauitraglßn. Die Mitglieder W€rdoen vom 
VorsHzoen:d'en ernannt. Für die Handelsvertret-er 
haben die Hand·elskammern mindestens 4, für die 
Apothekervertreter die pharmazeutischen Kreis-
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vereine mindestens 2 Personen umgehend doem 
V orsitz.enden v•orzus·chlag·en. . . . 

( 4 hetr. Verfahren.) 
5. Bei der Ents-cheidung s-ind die in § 3 Ab

satiz 2 genannten Umstände erschöpfend~ zu wür
digen. Mit der Versagung oder AussehHeßung 
braucht ein persönlicher Makoel nicht verbunden 
zu sein. Vers.a.gungsgründe können in erster 
Linie s.ein: Unzuverlässigkeit, Mangel an Sach
kenntnis, Fehlen der erforderlichen Einrichtun
g.en für einen g·eo·rdneten Hand·elshetrieb. Mang·el 
does nötig-en Betriebskapitals; daneben kann die 
VtCrsagung oder die fernere Nichtzulas.sung auch 
auf Bedenken volkswirts.chaftlicher Art gegrün-
det werd·en. Solche können unter den gegenwär
tigen Verhältnissen namentlich da.raus: hergelei
tet werden, daß für den betreffendl€n Handels
betrieb k e in B e d ü r f n i s vorliegt. Erweist 
sich oeine Eins-chränkung der Zahl d·er Händler als 
nötig, S'O sind in erster Linioe dioEdenig·en Personen 
auszuschließen, die erst nach dem 1. August 1914 
d.en Hand:el· mit Arzneimitt-eln aufgenommen 
haben. 

6. Die .Erlaubnis kann abgoesehen davon, daß 
sie zeitlich. örtlich und sächlich begrenzt wer
den darf (§ 3), außerdem an 'Be.dingungen goe
knüpft werden. Bedingungen dieser Art können 
z. B. soein: die Verpflichtung. Bücher zu führen, 
die über Herkunft und Verbleib der '-'~are, Ein
kaufs- und Verkaufspreis-e Auskunft geben, und 
diesoe Bücher auf Verlangen vorzulegen. die Ent
lassung v.an Angestellten, die sich als unzuver
lässig im Handoel erwiesen haben, der Nicht
gebrauch einer Phantasiefirma oder teiner Fir
menbezeichnung, die ge·eignet ist. über Art und 
Umfang does• Geschäftsbetrioebes Irrtum zu er
regen. Werdoen die Bed.ingungen nicht erfullt, so 
is.t di-e erteilte ErJ.aubnis nach § 4 zu en t :liehen. 

(7 betr. Erlaubnisschein.) 
8. Die Entscheidung€n der Entseheirlungs

stclle sind binnen 2 Wochen, von der Behändigung 
ah, mittels Beschwerde anfechtbar. Die Be
schwoerde ist .schriftlich bei der Ents-cheidungs
stelle einzuroeichen. über sie hefindet die vor
g-esetzte Kreishauptmannschaft 

9. Im Falle des § 7 Satz 2 bestimmt-das 
Minist.erium d·es Inuern dioe zuständige Stelle. 
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über Streitigkei1en im Sinne von § 8 Absatz 2 
entscheidet eu•dgültig die dem beteiligt•en Kom
munalverband vorgesetzte Kreishauptmannschaft 

10. \Ver in periodi.sehen Druckschriften oder 
in sonstig·en Mitteilungen, die für einen größeren 
Kreis von Personen bestimmt sind, sich zum Er
w erb v o n Ar z n ·e im i t t e 1 n anbietet oder 
zur Abgabe von Preisang€boten auf Arzneimittel 
auffordert, bedarf dazu der vorherigen Genehmi
gung der Polizeibehörde (Amtshauptmannschaft 
.~tadtrat) seiner gewerbHeben Niederlassung oder 
in Ermangelung einer solchen, seines \\7ohnorts 

(11. hetr. Gebühren.) 
DreoSden, am 28 April 1917. 

Ministerium d·e.s Inncrn 

Di·e ~\..usfuhruug~an" eisungen der übrigen 
Bundesstanten sind, .so"·dt sie schon Yorliegen. 
kurzPr und beschranken s•k h darauf die fur die 
Handhabung der Yeronlnung in Bdrach t kommen
den Stellen zu b-estimmen. 

Nach § 6 der Verordnung bestimmen die Lan
desz<eniralbehörde·n .. :welche Stellen zur Erteilung, 
Versagung und Zurücknahme der Erlaubnis, zur 
Untersagung des Hand e 1 s sowie zur Entschei
dung üb-er die B-eschwerde zuständig sind; si-e 
bEstimmen auch das Nahere tiber das VerfahroCn". 
Die Landeszentralbchörde· hat ferner nach § 8 
Abs. 2 die Stelle anzu,"eben, w·elche über S t r tG i
t i g k e i t e n entscheidtt; die sich aus der Über
nahme. un!d Verw•utung von Arzneimittoeh'orrät('n 
ergeben, und nach § 10 Abs 1 Kr. 1 die Stelle, 
welche di·e Genehmigung erteilt, .,in periodischen 
Druckschrift.en oder in sonstigen Mitteilung-en 
sich zum Erwerbe von Arzneimitteln zu erbic
h·n·', also Kaufgesuche von Arznei
mit t eIn zu erlassen. Nachdem je1zt die Aus
filhrungsanweisungen aus den ,größeren Bund-es
s.taat.en vorliegen, ist oes vo-n Interesse. die Behör
den, welchen die Handhabung d-er Ver{)rdnung 
übertragen ist, zusammenzustellen. Danach sind 
zuständig in: 
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An h a 1 t : Für d·en Handel die Kreisdiroek
tionen, hzw. in den Städt-en Des1sau, lBoernhurg. 
Cöthen und Zerbst die PoUzeivenvaltungen, filr 
Beschwerdoen und Streiügkoeit·en nach § 8 d:ie Re
gierung, Abtoeilung des Innern, fur Kaufgesuche 
hetr. Arzneimittel di-e Ortspolizeibehörrlen, bzw. 
in Orten, wo dne Preisprüfungsstelle besteht, 
diese letztere. 

B a d e n : für den Handel und fur Kauf
gesuche betr. Arzneimittel die Bezirksämt.er, für 
B€schwerdoen und für Streitigkeiten nach § 8 der 
Land1eskommissär. Vorr Erteilung üder Zurück
nahme der 1Erlaubnis sorwi.e Untersaguug des Han
dels ist die zuständig-e. Handels- und A·poth.ekoer· 
kammer gutachtlich zu hören. 

Bayern: für den Handel und für Kaufge
suche hetr. Arzneimittel die Distriktsverwal
iungebehörden, in München die Polizeidirektion, 
fur Beschwerd.en und für Streitigkeiten nach § 8 
die Regierung.en. Kammern des Innern. 

H a m b u r g : für doen Ha11del besondere Kom
missionen. für Beschwerden eine Heschwe,rd.e
kommission, für Kaufgesuch-e betr. Arzneimittel 
und für Streitigkeiten nach § 8 im Stadtgebiete 
die Deputation für Handel, Schiffahrt und Ge
w-erbe, in Ritz,ebütt.el der Amtsverwalter, im ilbri
g€n Landgebiet die Landherrenschacften. 

H e S• s e n : für den Handel die KreLsaus
schüsse, für Beschwerden giH § 62 der Ansf.-Anw. 
zur Gew.-Ordg .. für Kaufgesuche hetr. Arzneimittel 
und Stre.itigkeiten nach § 8 sieht di-e Ausf.-Anw. 
nichts vor. 

Preußen : für d-en Handel in Stadtkreisen 
die Ortspolizeibehörde, in Landkr-eisen der Land
ra:t, im Landespolizeibezirk Berlin d-er Polizei
präsident, für Beschwerden und für Streitigkeiten 
nach § 8 d,ie Regierungspräsidenten. im Land·es
polizeibezirk Berlin der Oberpräsident in Pots
dam, für Kaufgesuche bdr. Arzneimittel ( § 10) 
die Ortspolizeibehörden, bzw. in Orien, wo eine 
s·olche besteht, dioe Preisprüfungsst.elle. 

Sachsen: für den Handel besondere bei 
den Amtshaup.tmanns.chaften und den Städtoen mit 
revidierter Städteo•rdnung gebildete Entschei
dungs.stellen, d-enen auch ein Apothekenleiter an
gehört, für Beschw.erdep. und für Streitigkeitoen 
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nach § 8 ,die Kreishauptmanrnscbaften, für Kauf
gesuche b€tr. Arzn€imittel' die~ Poliz~eibehörd~en 
(Amtshauptmannschaften, Stadträte). 

g a c h s e n · M (d n in g e n : für den Han· 
del di€ Landräte, fur Beschwerden und Btreitig
keitren nach § 8 das Minis1t€rium Ahteilung' des 
Innern~ für Kaufgesuche hetr. Arzneimittel ist 
nichts vorgesehen. 

'V ü r t t e m b er g : für den Hand~el und für 
Kaufg€s~uche betr. ArznoeimiH€1 die Oherämter, 
für Beschwerden die Kreisregierungen, über die 
Entscheidung von Streitigkeiten nach § 8 ist 
nichts gesagt. 

Die Stellen, welche die Erlaubnis zum Erlasse 
'on K8!ufgesuohen von Arzneimitteln zu erteilen 
haben, sind somit in Hamburg, Preußen und 
Sachsen andere als diejenigen, denen die Genehmi
gung und Untersagung des Handels mit Arznei
mitteln ()bHe,gt. In Hess€n und Sachsen-Meinin
gen sind für die Genrehrnigung von Kaufgresuchen 
Uoorhaup{ keine zuständigen Behörden genannt. 
über die Entscheidung von Str€itigkeHen fehlt 
Pine nahere .Angahe in Hessen und Württemberg. 



5. 

Kriegsmerkblatt 
für angestellte Apotheker. 

Di!ß Rechtsverhältnisse der angestellten Apo
theker sind durch den Kriegs·zustand und die 
Schaffung der Hilfs-dienstp,flicht in mehrfacher 
Hinsicht heeinflußt worden. Es wird von Inter
esse sein. die wicht:igs1€n Punkte zus~ammenzu
fassen. Wir unters1cheiden dabei dr€i Gruppen 
von Angestellten: I. die zum Heeresdienst ein
berufenen; II. die zwecks Dienstleistung jn oEiner 
ZivHapothek-e aus dem Heer•esdienst vorüber
gehend entlassenen oder beurlaubtoen und III. die 
gle,ichviel aus welch'€n Gründen nicht zum Heeres
dienst herangezogenen. 

I. 
Fur oeing-Ezo.genc Ang<:stellte kommt folgen

des in Betracht: 
1. Dienstyerbältnis. Die wilhiigsi~e Frage 

be.i Einberufung von Angestellten zum Heeres
di-enst betrifft die Lösung o<ler das Fortb-estoehen 
Ihres Dienstverhältnis,ses. Die Entscheidung 
raht hin· hei dem Arheitg€ber. Denn vom recht
lichen Standpunkt ist kaum zu bestreiten. daß 
namentlich angesichts d-er Länge des, gegenwärti
gen Krie·ges einoe Einberufung zum Kriegsdienst 
als -ein .. wichtig.er Grund'' anzusehen ist, der d€n 
Prinzipal g€mäß §§ 70 und 72 H.-G.-B. und § 626 
B. G.-·B. zur sofortigen Auflösung d~eB Di,enstver
hältniss-es ohne Innehaltung einer Kündi,gungs
frist berechtigt. Erfolgt eine solche formelle 
Kündigung nicht, so kann gl€ichwohl di<e Auf
hebung des Di-enst1vertrages als stillschweigende 
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überoeinkunft bei·der Teil-e aufzufassen sei.Il!. Da 
sich abe·r hierüber leicht z.weif.el ergeben können, 
ist in jed•em Falle e,ine boestimmt·e klare Verein
barung darüber zu empfehlen, ob das Dienstver
häl'tnis infolge de·r Einberufung als gelöst gelten 
od.er ob es weiter .best€'hen s~oH. d. h. in letzterem 
Fall-e. ob CLie Stelle d-em Einberufenen <>ffen gehal
toen werd·en und er na·ch glückEeher Rückkehr 
Ans•pruch auf Wiedereintritt in S>€ine frühere 
Stelle haben s.o.Il. 

2. Gehaltszahlu:ng. In zw.e1iter Hinsicht .inter
essiert den ·einberufenen Arugestel.Jt.en die Frage, 
ob er Anspruch auf Fo·rtzahlun,g des· Gehaltes auf 
gewisse Zoeit hat. Das is·t rein rechtlich nicht der 
FaU, da e·in solcher Anspruch vom H.-G.-B. :fur 
die a:ls Handlungsgehilfen anzusehendoen Ange
steUten iru § 63 nur hei unve·rschuldetem ,.Un
glück". für die übrig•en Angestellten vom B. G.-B 
in § 616 nur bei ,.verhältnismäßig nicht erheb
licher" Unterb.re·chung der Dienstzeit vorgesehen 
ist. Beide Voraussetzungen treff€n bei einer Ein
berufung zum Heeresdienst nicht zu. Daß ins,be
sondere der eingezogene Handlungsgehilfe keinen 
A.ns·pruch auf Zahlung von Gehalt für s€chs Wo
chen hat, da die Einziehung nicht als "unver
schuldetes Unglück" im Sinne des § 63 d-es H.-G.-H. 
anzusehen is·t. hat das Kamm€r,gericht unter dem 
7. NO!Vember 1915 (Pharm. Ztg. 1915 Nr. 101) und 
6. Juni 1916 (1916 Nr. 51) mit übe•rzeugender Be
gründung entschieden. B€i der noch gar nicht ab
zusehenden Dauer des Krieges wird anderseiis die 
durch Einberufung bedingte Unte·rbr-echung des 
Dienstverhältnisses fast stets eine "verhältnis
mäßig -erhebliche'' &ein, so daß auch die Bestim
mung .in § 616 B. G.-B. nicht in Betracht kommt. 
Diese Rechtslag:e schließt natürlich eine den An
gestellt-en günstiger-e vertra·gJ.iche Regelung der 
Angelegenh€it nicht aus. Ohne eine ~olche hat 
aber jedenfalls der einberufene Angestellte einen 
rechtlichen Anspruch auf Gehaltsz.ahlung nur bis 
zum Tage s·eines. Diens,taustrittes•. 

3. Anrechnung des Kriegsdienstes. Hierüber 
gilt :fo.Igeudes: 
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a. Den. Kandidaten der Pharmazie kann der 
Erioeg,sdi,enst hi.s zur Dauer eines Jahres' auf d.ie 
g·emäß § 35 der Prüfungs·ordnurug für Ap-otpeker 
nach vollständig bestand-en-er ph.a,rmazeutiseher 
Prüfung nachzuweisende zweijährige praktische 
G 'eh' ·i I f e n z e· i t in Apothek·en angerechn-et 
werden. Bundeara tsverordnun g vom 2. Februar 1917 

h. Di·e Z-eiten, in denen Y.e·rsichert,e im gegen
wärtilgen Kriegoe Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche 
Dienste geleist-et haben. werden, so,w.eit sie in 
vollen K.a:lend,ermonaten bestehen, auf dißl Warte
Z€it und: hei Ber·echnung der Ve.rsicherungsleis1:un
g-en an Ruhegeld und Hintel"bliebenenrenten nach 
dem V e r s· i c h -e r u n g s g e· s e t z f ü r A n g e -
s t e ll t e als BeitragszeHen angerechnet. ohne 
rlaß Beiträge ~entrichtet zu we·rdoen brauchen. 
Bundes,ratsve,rordnung vom 26. August 1915. 

c. Bei· B -e w e r b u n g e n u m A p. o t h e k e n
k o n z e-s s i o n e n ist bei der Feststellung des 
AP'probationsalters· di-e Zeit. währernd d•er ein Be
w-erber um ein-e ausgeschriebene Ap·othekenkon
zesls.ion früher (während' der Lel1rl'ings- und Ge
hilfenzeit, wie nach erlangt.e·r Approbation) im 
He·eroesdienst gestanden hat, der Tätigkeit im 
Apothekevberuf gleichzuachten und der nachge
wies·enen Dauer der wiTkl.ichen Berufstätigkeit 
nach e·rlangter Ap1prohation als Apo~hekerr hin
zuzurechnen Preuß. M.in.-rErl. vom 11. Sf>ptem,.. 
ber 1916. Ebenso· in Sa.ch.sen. Baden und Hessen 

4. Steuerpflicht. Die Frage der Besieuerung 
der zum Hoeeresdi·enst einl!ezogenen Personen ist 
b-esond-ers seitens der Militärapothek-er zur 
Sprache gebracht worden. Hi-eriiber gilt in Preu
ßen. wie in einem Artikel in Pharm. Ztg. 1916 
Nr. 52 a-usgefiihrt wurde, folgendes: 

a. Das M i I i t ä r einkommen aller An.g-e
hörÜ~·en d-es ak1 iven Heeres und der ak1iven 
Ma·rine. also auch aller Ob-erapothoeker, ist wäh
r·end rler Dauer d.er Kriegsformation von der 
Staats-Einkommensteuer, aber nicht von der Ge
mE-inde-Einkommens-teuer befreit 

b. Die g oe s a m t e Staa1s-Einkommens1 euer 
(!llso auch vom Zivil-einkommen) der mU einem 
Gesamtoe,inkommen von nicht mehr als 3000 M. 
vE>ran]aQ'ten Unteroffi·ziere und Manns.chaften des 
Beurlaubte·netandes wird für diejenig-en Monate, 
in d-enen sie sich im aktiven Dienste befinclen, 
nicht erho:hen. 
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c. Das Zivil-einkommen d-er Oberapothe·ker ist 
mithin während der Krriegsfnrmation staat&- und 
gemeind-este.uerpflichtig, das Militäreinkommen 
nur gemeindes.teuerpflich tig. 

II. 
über die rechtlichen V eorhältnisse der einge

zogenen, aher für den Die.nsrt in einer Zivilapo
theke beurlaubten Apotheker ist folgendes zu sagen: 

1. Die geschäfHichen V.el'€inbarungen zwischen 
einem ApothekenheSiitz.er und einem zum Heeres
diens.t .eingezogenen, aber voo. der Militä!'lbehörd·e 
llwecks Dienstle.istmvg in einer Zivil-Apotheke 
entlassenen, od!er heurlauht·en Apothekers sind 
o-hrue Mitwirkung der Militärbehörden zu regeln 
( vgl1. d.ie Bekanntma,chuntg des Sanitätsamtes XII. 
A.K. Dresd-en v.24.Juli 1916, Pharm. Zt.g.l916 Nr.61). 

2. iDuroh Albschluß der Ver·ednbarungen wird 
ein Dienstverhältnis zwischen den be·iden Betei
J,igten. beg·ründ·et. welches den g.lei·chen gesetz
lichen Bestimmunge'll wie im Frieden unterliegt. 
Hins.ichtlich der Auflösung oder Kündigung des 
DiensrtverhältnisEres gelten somit die Bestim
m11ngen des H.~G.-113. bzw. B. G.-B.: Ist das Dienst
verhältnis auf bestimmte Z·eit, etwa für die Z-eit 
der •erfolgtell! :Beurlauhung abg•eschlossen, so kann 
es' vor Alblauf der Frist nur beim Vo·rJi.egen eine.s 
wichti·gen Grund.es gekündigt rw-erdoen, ist es auf 
unbestimmte Zeit a.bgeschlossen, sor t~ritt die &e{;hS
wöchentliche Kündigungsfrist für den Schluß eines 
Karlendervierteljahres .ein. Bei erfolgter Kündi
gung wird sich eine Mitteilung darüber an die 
Militärbehörde empfehlen. 

3. Auf die Tätigkeit eines von der Militär
be,hörd1e beurlaubten ode.r entlassenen Apotheke.rs 
in einer ZiiVilapotheke findet das Gesetz über doen 
vaterländischen HilfsdienstAnwendung (s.unt.III). 

4. Auch unterHegt -e.in. solcher Apotheker den 
Reichsvers:icherungsgestetzten in gleicher Weise 
wie j·ed•er andere Angestellte. Nur hei e~iner mili
tärisch-en ,.Kommandi-erung" kommt die Versiche
rung nicht rin !Betra,cht. (Preuß. Min.-Erl. ·vDm 
17. Mai 1916). 

III. 
Alle männl.ichen nicht zum Dienst in der be

waffneten Macht eill!berufeneu (also auch doie 
w-ehrpflichtigen, aber rerklamierten, sowie die be
urlaurbten oder €ntlassrenen) Ap-othekenangestell-
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ten vom 17. bis ~m 60. Lebensjahre sind h i 1 i s • 
d i e n s t p f 1 i c h t i g. ( § 1 des Gesetz,es. vom 
5. Dezember 1916.) E,ine Befreiung oder Zurück
stellung vom Hilfsdi·enst kennt das Ges•etz nicht. 
Dadurch sind v.erschi.edeue Einwirkungen auf 
ihre Rechtsstellung bedingt: 

1. Abkebrschein. Hierüber enthält eine 
Bundesratsverordnung vom 30. Januar 1917 in Ver
bindung mit dem Hilfsdiens1tgesetz folgende Be
stimmungen: 

a. Wird das Beschäftigungsverhältnis €ines 
Rilfsdienstp:tlich tig.en d u r c h d e n A r b e i t -
geb-er •o·der mit seiner Zustimmung 
aufgelöst, so hat dieser dem Hilf.sd·ienstpflichtigen 
hierüber eine Bescheinigung ( Abkehrs.chein) aus
zustell-en. We·igert sich der Arbeitgeber, das zu 
tun, .so· steht dem Hilfsd:i.ens.tpfli.chüg.en d1ie 'Be
schwoerde an den Schlichtungsauss·chuß zu, der zu 
prüfen hat, ob ·e.in wichtiger Grund für das Aus
scheiden vorliegt. Bejahendenfa,ns steHt d.er 
Ausschuß dem Hilfsdienstpflichtig•en: eine dem 
A~bkehrschein gleichwertige Be.scheinigun12:, aus. 
Als wichtiger Grundgilt auch eine angemessene Ver
besserung der Arbeitsbedingungen im Hilfsdienst. 

b. Jeder Ar•beitgoeber, der sich weig.ert. den 
Abkehrschein auszustellen, ist v.erpflichtet, den 
HHfsd:ioenstpflichUgen zu Arbeitshedingungen, dioe 
mindestens nicht ungünstiger als die bisherigen 
sind, weiterzuheschäftigen. Der Hilfsdiens.tpflich
ti.ge, der von der Beschwerde an dep. Aussehuß 
Gehraueh macht. hat d.as. Beschäftigungsverhält
nis bis zur Ents·cheid:ung über s.eine ß.eschwoerde 
fortzusetzen. es soe·i denn, daß ihm die Forts•etzung 
nach den Umsrtänden des FaH-es nicht ~ugemutet 
we·rden kann. 

c. Aus dem Abkehrscheine müssen Name oder 
Firma d.es Ar1beitgoebers sowie Ort, Straße und 
Hausnumm~er der .Bes·chäftigungsst.elle, wo der 
HilfsdienstpfUchtig.e zuletzt tätig war, sowie die 
Dauer d·er letzten Beschäft.iguDJg ersichtlich sein. 
Der Ahkehrsehoein muß auf e•inem hes,on.der.en, von 
den Arbeitspapie.ren des Hilfsdienstpflichtigen 
getrennten Blatte ·erteilt und dem ueuen Arheit
geb.er abgegeben werden. Für den Schein ist von 
der Rechtsa·bteilung d1es Kriegsamtes nachstehen· 
des Muster bekannt.goegeben: 
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A b k e h r s c h e i n. 
( § 9 des G-esetz,es· über den vaterländischen 

Hilfsdienst.) 
Dem ... , geboreru am ... d>e·r vom ... bis 
... be,i mir in dem (Ort, Straße. Hausnummer) 
Lele(J'enen Betriebe b<t'schäftigt war., wird hier
mit b.esch-einigt, daß er die Beschäftigung bei 
mir mit meiner Zustimmung aufg'8geben hat. 

(,Datum und Unt-erschrift.) 
d. Geht die Auflösung des Dienstverhältnisses 

nicht vom Arbeitgeber aus und hat dieser der 
Auflösung durch den Arbeitnehmer nicht zuge
stimmt, so kommt auch die Ausstellung does Ab
kehrscheins nicht in Frage. Kein Apothekenvor
stand darf jedoch einen Hilfsdienstpflichtigen in 
Beschäftigung nehmen, der in einer zum Hilfs
dienst gehörenden Stelle, also auch in oeiner Apo~ 
theke, bes-chäftigt ist oder in den l·etzten zwei 
Wochen boeschäftigt war, sofern er nicht einen 
Abkehrschein hzw. die gleichwertig·e Boescheini
gung des Ausschusses vorlegt. Daraus folgt, daf~ 
ein Apothekenangestellter, der sein Dienstver
hältnis gegen den Willen des bishoerigen Arbeit
gebers bzw. ohne wichtigen Grund auflöst, in doen 
nächsten zwoei Wochen keine neue Stellung in 
.einer Apotheke antreten darf. 

2. 1\'Ieldepflicht. V oru der M.eldepflich t zur 
Hilfsdienststammrolle sind ausgenommen alle Per
sonen, die mindestens seit dem 1. März 1917 selb
ständig oder unselbständig im Hauptb-eruf als 
Apotheker tätig sind. (Bund.esra tsverordnung 
vom 1. März 1917.) Damit ist zugleich allge
mein ausgesprochen, daß die Tätigkeit in Apo
theken zum Hilfsdi·enst gehört. vVeiter ist je
do·ch folgendes. boestimmt: 

Gibt ein von der Meldepflicht Befroei1er seine 
Tätigkeit auf oder wechs.elt er .seine Beschäfti
gungssteUe, so hat er sich spätestoens am dritten 
da-rauf folgende.n Werktag bei doer von der Orts
behörde öffentlich 'bekanntzugebenden Stelle per
sönlich zu m€lden und die für die Ausfüllung der 
M-e·ldekarte erforderlichen Angaben zu mac.hen. 
Die Meldung hat am Wohnort. bei des,sen W·eeh
sel am neuen Wohnort zu erfolgen. 8ie kann 
auch schriftlich unter ordnungsmäßiger Ausfül
lung der vorgeschrie,benen Karte bis· zu dem von 
der Ortsbehör·d,e hesthnmten Zoeitpunkte geschehen. 
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Außer.dem hat der bisherige Arheitgeher, wenn 
ein von der Meldepfl.icht [Befreiter seine Tätig
keit 1bei ihm aufgibt, dies spät.estoens am dritten 
darauf folg·enden Werktag dem zuständigen Ein
berufungsauss·chusse mitzuteilen. 

Gibt oein in di·e Nachweisung A.u:fgoenommener 
seine bisherig-e Tätigkeit auf o·der wechs€lt er 
seine tBesohäUigungsst.elle oder seine Wohnung. 
so hat er dies spätestens• am dntten darauffol
genden Werktag dem zuständigen Eiruberufungs
aus.schussoe unter Angabe der neuen Tätigkeit. 
Beschäftigungsstelle oder Wohnung mitzuteilen. 

3. Versicherungspflicht. Die Versiche.rungs
pflicht der im vaterländischen Hilfsdienst Be
schäftigten ist durch eine besondere Bund-esrats
verordnung vom 24. Fe.bruar 1917 g·eregelt. Für 
Apotheker wird diesel.be kaum praktische Bed€u-
1 u.ng gewinnen. Höchstens kämoe folgendes in 
Betracht: 

Wer eine die Invaliden- und Hinterbliebenen
v-ersicherung begründende Beschäftigung 'Vor 
seinem Eintritt in den vaterländischen Hilfsdienst 
nicht ausgeübt hat und auch nach dess·en Beendi
gung voraussichtlich nicht ausüben wird, unter
li€gt wegen einer im vater.ländischen Hilfsdienst 
übernommenen, .an sich versicherungs1pfHchtigen 
Beschäftigung der Versicherungspflicht nur dann, 
wenn er binnen zwei Monaten von dem Arheit
goeber die Leistung von Beiträgen verlangt. 

Ähnliches .g:ilt hinsiohtlich der Angoestelltoen
versicherung. Nach e·inoer Bundesratsverordnung 
vom ~0. >September 1916 sind Pers,onen, die vor 
dem gegenwärtigoen Kriege eine an sich nach dem 
Vlersicherungsg•esetze für Anges1ellte ve.rsiche
rungspflichtige Tätigkeit nicht aus.geübt haben 
und auch nach Beendigung des Krieges voraus
s,ichtlich nicht ausüben werden, hinsichtlich einer 
nur für die Dauer d~Bs Kriegszustandes angenom
menen, an sich versicherungspfli-chtigen Beschäf
tigung nicht versicherungspf.lichtig nach dem 
V-ersicherungsg·esetze für Angestellte. Im übri
gen unt.erliegen im Hilfsdienst tätige Angestellte 
der Reichsversicherung in ders•elboen Weis·e und 
unter denseihen Umständen wi-e andere Ange
stellte. 
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